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Das ist wohl der zentrale Punkt, der 
bei der letzten Sitzung des Oberös-
terreichischen Landtags im Dezem-
ber 2017 beschlossenen Reform des 
Gemeinderechts: Die Streichung der 
Berufung und damit der Entscheidung 
des Gemeinderats als Behörde zweiter 
Instanz im eigenen Wirkungsbereich. 
Genaueres dazu und zu den weiteren 
Änderungen, die 2018 wirksam wur-
den und werden, finden Sie im Blattin-
neren. 

Die Positionen zum Entfall der zweiten 
Instanz waren und sind geteilt. Das 
erkennt man auch daran, dass sich 
zu dieser Frage im Kremsmünsterer 
Manifest des OÖ Gemeindebundes, 
in dem im September 2016 Eckpunkte 
und zentrale Zielsetzungen festgelegt 
wurden, keine Aussage findet. Nicht, 
dass die Frage nicht diskutiert worden 
wäre – es konnte dazu aber eben keine 
gemeinsame Position gefunden wer-
den.

Die Zukunft wird uns zeigen, wie sich 
diese Umstellung auswirken wird. Er-
fahrungen aus Tirol, wo die zweite In-
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stanz schon seit 2014 Geschichte ist, 
lassen uns der weiteren Entwicklung in 
diesem Bereich aber doch mit Gelas-
senheit entgegensehen.

Ein – besonders medial – derzeit 
sehr präsentes kommunales The-
ma ist aufgrund des am 12. 1. 2018 
veröffentlichten Berichts des Oö 
Landesrechnungshofs die Frage der 
aufsichtsbehördlichen Kontrolle der 
Gemeinden. Die OÖGZ wird sich die-
sem wichtigen und heiklen Thema in 
ihrer Märzausgabe als Titel widmen. 
Schon an dieser Stelle aber eine Fest-
stellung: Aufsicht geht nur mit- und 
nicht gegeneinander.

Mag. Franz Flotzinger
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rückschau auf 2017

„oberösterreich lebt in seinen re-
gionen. Dabei gilt es, die lebens-
qualität im ländlichen raum als 
gesellschaftspolitischen auftrag 
anzunehmen und durch eine po-
litik, die nah am menschen, nah 
an den gemeinden und nah an un-
serer landwirtschaft ist, stabile  
rahmenbedingungen und die si-
cherung einer maximalen lebens-
qualität in oberösterreich zu ge-
währleisten“, sagt landesrat max 
hiegelsberger im zuge eines jahres-
rückblicks.

stützen“, so Hiegelsberger. Auch in 
der Schweinebranche ist es gelungen, 
weitere Schritte für das Tierwohl zu 
setzen und gleichzeitig die heimischen 
Betriebe mit den neuen gesetzlichen 
Anforderungen durch die Erhöhung 
des Investitionszuschusses für eine 

gen der heimischen Landwirtschaft 
transparent und zeitgemäß aufzuzei-
gen. 

Ein wesentliches Zukunftsthema war 
und ist weiterhin die agrarische Bil-
dung in Oberösterreich. So ist der kom-
petenzorientierte Unterricht in den 
landwirtschaftlichen Fach- und Berufs-
schulen bereits Standard und auch die 
flächendeckende Einführung des Breit-
bands wurde 2017 im landwirtschaftli-
chen Schulwesen abgeschlossen. „Die 
agrarische Bildung hat Zukunft“, ist 
sich LR Hiegelsberger sicher. Dies be-
weisen die eindrucksvoll umgesetzten 
Projekte. So konnte neben der Eröff-
nung des Agrar-Bildungs-Zentrums 
Hagenberg und der Eröffnung des Zu-
baus an Österreichs einziger Bio-Schu-
le, der LWBFS Schlägl, auch der Start-
schuss zum Agrar-Bildungs-Zentrum 
Waizenkirchen gesetzt werden. „Zu-
dem stellen wir in Oberösterreich, dem 
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trinkwasser als Standortfaktor für Gemeinden!

Donnerstag, 22. märz 2018  •  09:30 bis 16:30 uhr
redoutensäle linz, promenade 39, 4020 linz

Infos & Anmeldung unter www.land-oberoesterreich.gv.at/veranstaltungen

Veranstalter: Land OÖ in Kooperation mit Oö. Gemeindebund

Oberösterreich ist das 
agrarische Produktionsland 

Nummer Eins

Fairness und 
Nachvollziehbarkeit sind 

wesentliche Themen

tierfreundliche Ferkelerzeugung nicht 
alleine zu lassen.

„Ein wesentliches Thema, das wir auch 
im Jahr 2018 aktiv forcieren werden, 
ist die Fairness und Nachvollziehbar-
keit entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette Lebensmittel. Die Landwirt-
schaft braucht eine starke Stimme, um 
der Einkaufspolitik des Lebensmittel-
handels gemeinsam und entschlossen 
entgegenzutreten“, so Hiegelsberger. 
In diesem Zusammenhang setzt das 
Agrarressort des Landes gezielt auf 
Information und Bildung. So wurde 
der Jahresschwerpunkt Agrarmarke-
ting erfolgreich gestartet, der neben 
der Website-Förderung gezielte Exper-
tenvorträge und Workshops bot, um  
die Kommunikation der Branche zu 
professionalisieren und den Konsu-
mentinnen und Konsumenten die 
nachhaltigen Produktionsbedingun-

Maximale Lebensqualität 
muss gewährleistet werden

Vor allem die Sicherung stabiler Rah-
men- und Produktionsbedingungen 
steht im Fokus des Agrarressorts. Um 
dies auch nachhaltig abzusichern, be-
schritt Oberösterreich mit dem Ausbau 
des agrarischen Versicherungssystems 
innovative Wege. Mit der EU-kofinan-
zierten Maßnahme „Vorbeugender 
Grundwasserschutz – Grünland“ konn-
te ein Meilenstein in der Absicherung 
der heimischen Grünlandbetriebe ge-
setzt werden. Die oberösterreichische 
Forstwirtschaft stand 2017, im Zuge 
der Borkenkäfer-Problematik und den 
aufgetretenen Sturmschäden, vor gro-
ßen Herausforderungen. Das Land 
Oberösterreich zeigte erneut, dass die 
Bäuerinnen und Bauern einen starken 
Partner an ihrer Seite haben. So konn-
ten ein umfassendes Forst-Paket und 
im Falle von Sturmschäden auch eine 
Aufstockung des Beihilfensatzes des 
Katastrophenfonds umgesetzt wer-
den. 

„Die Förderung der Lebensmittelsi-
cherheit, -versorgung und -qualität ist 
eine weitere Säule in der heimischen 
Agrarpolitik. Durch das Landes-Top-
up, das Betriebe in benachteiligten 
Produktionsgebieten zusätzlich zur 
Ausgleichszulage erhalten, können 
wir die hochqualitativen Lebensmit-
tel aus Oberösterreichs Bergregionen 

agrarischen Produktionsland Nummer 
Eins, mit dem Studiengang Agrartech-
nologie und Management ab dem Win-
tersemester 2018 die Weichen für die 
Weiterentwicklung unserer Landwirt-
schaft“, so Hiegelsberger.
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es sind turbulente wochen, welche 
die oö gemeinden derzeit erleben. 
Die umsetzung der elternbeitrags-
verordnung innerhalb von 2 wochen 
löst verständlicherweise bei den 
Verantwortlichen in den gemeinden 
kopfschütteln aus. eine Verordnung 
in der landesregierung beschlossen 
und veröffentlicht am 15. jänner 
2018 musste als tarifordnung bis 
31. jänner 2018 in den gemeinde-
räten zur beschlussfassung vorge-
legt und ab 1. februar umgesetzt 
werden. Das gab es noch nie!

Ich musste, wie auch unsere Mitarbei-
ter, in dieser Sache in den letzten Ta-
gen sehr viel Kritik einstecken. Ob zu 
Recht, sei einmal dahingestellt. Faktum 
ist, dass wir als Gemeindebund sowohl 
mündlich wie auch schriftlich die zu-
ständige Landesrätin ersucht haben, 
die Umsetzungsschritte anders zu ge-
stalten. Leider wurden wir nicht gehört. 
Unsere Forderungen waren klar und 
deutlich: Einführung des Elternbeitra-
ges ab Herbst 2018, einen angemes-
senen Beitrag für alle Kinder in der 
Höhe von 25,– bis 30,– Euro pro Kind 
und Monat hätte ein besseres Ergebnis 
gebracht als nur für die Nachmittage 
zu kassieren, Beschlussfassung der 
Elternbeiträge auch bis März im Nach-
hinein, freie Gestaltung des Beitrages 
durch die Gemeinde bei Besuchszeiten 
bis 14.00 Uhr usw. Selbst das uns Zu-
gesagte findet sich in der Verordnung 
nicht.  Den Text in der Verordnung 
(Beschlussfassung und Einführung ab 
1. Februar) lesen selbst Juristen unter-
schiedlich. Leider haben wir uns ohne 
Erfolg um eine bessere Lösung be-
müht. Die Kritik, die in diesem Zusam-
menhang an meiner Person und am 
Gemeindebund entstanden ist, muss 
ich deshalb zurückweisen. 

Völlig unterschiedlich wird derzeit die 
Einführung der Gemeindefinanzie-
rung Neu gesehen. Kritik gibt es an der 
Umsetzung von Härteausgleichsge-
meinden. Zum Teil zu Recht. Manche 
Maßnahmen sind überzogen. Es gibt 
hier von allen Seiten das gemeinsame 
Bemühen, das System weiter zu entwi-
ckeln. Erfreulich ist in diesem Zusam-

LAbg. Bgm. Hans Hingsamer
Präsident des OÖ Gemeindebundes

menhang doch, dass trotz Pflegere-
gress die Härteausgleichsgemeinden 
(Abgangsgemeinden) weniger als 70 
Gemeinden sind und die Abgänge ge-
ringer ausfallen als angenommen. Un-
ter diesem Gesichtspunkt muss man 
auch das System weiterentwickeln. 
Betrachtet man die Finanzkraft der 
Gemeinden und errechnet durch Ab-
zug aller Transfers die Nettofinanz-
kraft, dann stellt man schon eines 
fest: Bei der Nettofinanzkraft rücken 
finanzschwache und finanzstarke 
Gemeinden näher zusammen. Der 
Strukturfonds von Bund und Land, 
die §-25-Mittel und die Transfers sind 
Grundlage dafür. 

Am meisten beschäftigt uns im Ge-
meindebund derzeit allerdings die 
Diskussion um die Gemeindeprüfung 
und damit zusammenhängend die 
Frage der Autonomie der Gemeinden. 
Das, was in ganz wenigen Gemeinden 
passiert ist, darf und kann man nicht 
schönreden. Es gab im Besonderen 
in einer Gemeinde gravierende Män-
gel. Dort hat der Prüfungsausschuss 
der Gemeinde versagt. Die Prüfungen 
der Gemeindeaufsicht waren zahl-
reich und korrekt. Die Umsetzung der 
Empfehlungen hätte vor Ort passieren 
müssen. 
Die Neuausrichtung der Gemeindeauf-
sicht wird jetzt in einem eigenen Unter-
ausschuss beraten. Mit der Einführung 
der Gemeindefinanzierung Neu ist 
schon manches umgesetzt. Die Vor-
schläge, dass die BH Prüfer stärker be-
raten und die Kontrolle verstärkt durch 
die Direktion Inneres und Kommu-
nales wahrgenommen wird, können 
nachvollzogen werden. 
Die Möglichkeit, Bürgermeister abzu-
berufen, besteht jetzt schon. Die von 
vielen Seiten vorgebrachte Forderung 
der Möglichkeit einer Amtsenthebung 
muss mit Augenmaß geführt werden. 
Der Gemeinderat kann einen Misstrau-
ensantrag einbringen und eine Mehr-
heit kann entscheiden. Die Kernfrage 
ist, wie diese Bestimmung formuliert 
wird. Keinesfalls darf es zu politischen 
Willkürakten kommen. Die Möglich-
keit einer Absetzung kann es nur dann 
geben, wenn die Gemeinde aufgrund 

bewegte zeiten

„Gemeinden müssen 
laufend neue Aufgaben 
übernehmen, von einer 
Verwaltungsvereinfachung  
ist wenig zu spüren.“

einer Prüfung des Landes oder des 
Rechnungshofes nicht handelt. Das 
kann im Extremfall nur der letzte Akt 
sein. Bürgermeister sind direkt vom 
Volk gewählt. 

Gemeinden müssen laufend neue Auf-
gaben übernehmen. Das nötige Per-
sonal haben wir dazu oftmals nicht. 
Deshalb sollen wir aus dem Beispiel 
St. Wolfgang lernen, dass das Sparen 
beim Personal schnell an seine Gren-
zen stößt und Folgen hat. Von einer 
Verwaltungsvereinfachung spüren wir 
in den Gemeinden am wenigsten. Eine 
Verlagerung von Aufgaben an die Ge-
meinden findet jedoch laufend statt. 

Wir beraten und diskutieren all diese 
Fragen in unseren Gremien sehr in-
tensiv. Es ist unsere Aufgabe, auch bei 
der Neuausrichtung der Gemeindeauf-
sicht, darauf zu achten, dass autono-
mes Tun und Handeln auch in Zukunft 
die Grundlage der Arbeit in den Ge-
meinden bleibt.  
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die zusammenarbeit funktioniert  
sehr gut 

interview mit Direktor Dr. matthias stöger
leiter der Direktion soziales und gesundheit

OÖGZ:
Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein 
Interview für die OÖ Gemeindezeitung 
Zeit nehmen. Direktion für Soziales und 
Gesundheit – zwei Schlüsselressorts im 
Umbruch?

Dr. Stöger:
Ich nehme mir sehr gerne Zeit für die-
ses Interview. 
Es sind wirklich zwei Schlüsselressorts 
im Bereich der Oö Landesregierung. 
„Im Umbruch“ würde ich etwas an-
ders formulieren. Beide Ressorts wer-
den weiterentwickelt. Und zwar geht 
es sowohl im Ressort Gesundheit als 
auch im Ressort Soziales aus meiner 
Sicht um die Absicherung der langfris-
tigen Finanzierbarkeit beider Bereiche 
– und das bei gleichbleibender Quali-
tät unserer Leistungen. Wir müssen 
daher unsere Aufgaben durchforsten, 
eine Aufgabenkritik machen, das ist im 
Gesundheitsbereich im Wesentlichen 
durch die beiden Spitalsreformen er-
folgt – zuletzt durch die Spitalsreform 
II. Und jetzt aktuell im Sozialbereich 
durch das Sozialprojekt 2021+. 

OÖGZ:
Und sind die Reformprojekte aus Ihrer 
Sicht auf einem guten Weg?

Dr. Stöger:
Im Gesundheitsbereich sind wir sehr 
weit in der Umsetzung. Wir haben ja 
drei Phasen geplant und sind bereits 
in der dritten Phase. Wir haben einen 
Großteil der Projekte umgesetzt. Das 
heißt aber nicht, dass wir uns auf dem 
Status Quo ausruhen, sondern wir su-
chen derzeit gemeinsam mit den Kran-
kenanstalten weitere Synergiepoten-
ziale. Im Sozialbereich sind wir in der 
Projektphase und können diese hof-
fentlich bald abschließen. 

OÖGZ:
Die Direktion umfasst die Abteilungen Er-
nährungssicherheit und Veterinärwesen, 

Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe, So-
ziales und Wohnbauförderung. Bereiche 
die zusammengehören und zusammen-
passen?

Dr. Stöger:
Das Direktionenmodell wurde mit 1. 1. 
2008 neu installiert. Man hat damals 
versucht, das Amt der Oö Landesre-
gierung in Lebensbereiche zu gliedern. 
In meinem Fall geht es um die Direk-
tion Soziales und Gesundheit, die aus 
diesen aufgezählten fünf Abteilungen 
besteht. Es ist aus meiner Sicht sehr 
gut gelungen, diesen Lebensbereich 
abzubilden. Wir haben hier sehr viele 
Schnittstellen, wobei unser Ziel ist, sie 
zu Nahtstellen zu machen. Das heißt, 
es geht um Bereiche, bei denen mehre-
re Abteilungen zuständig sind, zB den-
ke ich an Essstörungen. Junge Leute, in 
erster Linie Mädchen, die unter Essstö-
rungen leiden, liegen sehr lange in der 
Krankenanstalt, zB im Med Campus IV, 
zum Teil nur deshalb, weil es extramu-
ral kein ausreichendes Betreuungs-
angebot gibt. Und hier arbeiten dann 
meine Abteilungen, die in der Direk-
tion zusammengefasst sind, gemein-
sam an einer Lösung. Ein anderes Bei-
spiel wäre aktuell die Bewältigung der 
Flüchtlingskrise. Da ist einerseits die 
Abteilung Gesundheit, andererseits die 
Abteilungen Soziales und Kinder- und 
Jugendhilfe angesprochen. Aus meiner 
Sicht ist es gelungen, diesen Lebens-
bereich sehr gut abzubilden. Mit über 
500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch ein sehr spannender Bereich.

OÖGZ:
Die Gemeinden sind ganz wesentlich Trä-
ger der Sozialhilfe. Wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit in diesem Bereich?

Dr. Stöger:
Nach dem Sozialhilfegesetz sind ja die 
Sozialhilfeverbände als Gemeindever-
band eingerichtet. An der Spitze der 
Geschäftsstelle steht der Bezirkshaupt-

mann bzw die Bezirkshauptfrau. In den 
Gremien der Sozialhilfeverbände sind 
Vertreter der Gemeinden wesentlich 
gestaltend mit dabei. Durch dieses Zu-
sammenwirken, einerseits Vertreter 
der Gemeinden, andererseits Vertre-
ter der Bezirkshauptmannschaften, 
funktioniert es aus meiner Sicht sehr 
gut. Dieses Sozialhilfegesetz gibt auch 
den Gemeinden die gesetzliche Grund-
lage, dass sie im Sozialhilfebereich an 
entscheidender Stelle mitgestalten 
können. Aus meiner Sicht möchte ich 
betonen, dass die Zusammenarbeit als 
sehr gut einzustufen ist. 

OÖGZ:
Die Turbulenzen rund um das Reform-
projekt Sozialressort 2021+ haben in den 
letzten Wochen für mediale Aufmerksam-
keit gesorgt. Wie ist hier der Stand der 
Dinge?

Dr. Stöger:
Da ist es meine Aufgabe bzw die Auf-
gabe der Verwaltungsebene, die ent-
sprechenden Daten aufzubereiten und 
zu versuchen, darüber Einvernehmen 
herbeizuführen und dadurch zu einer 
Versachlichung bzw auch zu einer Be-
ruhigung der Diskussion beizutragen.  
Wir arbeiten intensiv an der Aufberei-
tung der Daten und ich glaube, dass 
es uns gelingen wird, aus heutiger 
Sicht, dass wir bis zum Ende des ers-
ten Quartals 2018 die entsprechenden 
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Beschlüsse, die wir noch brauchen, im 
Lenkungsausschuss herbeiführen, so-
dass wir dann auf dieser Basis weiter-
arbeiten können. 

OÖGZ:
Die Gemeinden, gerade in Oberöster-
reich, haben doch hohe Belastungen im 
Krankenanstaltenbereich zu tragen. Sie 
haben schon kurz angesprochen, dass sie 
da in der Umsetzung sind. Was sind die 
konkreten Überlegungen, das hier beste-
hende System weiterzuentwickeln?

Dr. Stöger:
Die Entwicklung der Beiträge sowohl 
der Gemeinden als auch des Landes 
OÖ in den letzten Jahren haben dazu 
geführt, dass wir das erwähnte Pro-
jekt Spitalsreform II aufgesetzt und 
eine große Anzahl an Vorschlägen er-
arbeitet haben, die jetzt bis 2020 ab-
zuarbeiten sind. Ich glaube einerseits, 
diese bereits eingeleiteten Reformen, 
aber andererseits auch die geplante 
Weiterentwicklung im Krankenanstal-
tenbereich, werden dazu beitragen, 
dass die Belastungen der Landes- und 
Gemeindefinanzen auf Dauer verkraft-
bar sind. Um nochmals zurückzukom-
men auf die geplanten Reformen: Wir 
haben in der Evaluierungskommission 
als eine der Maßnahmen empfohlen, 
Leistungsschwerpunkte zu bilden, im 
Besonderen im Bereich der neuen 
Trägergruppen in Linz. Wir haben ein 
Kepler Universitätsklinikum, wir ha-
ben ein neues Ordensklinikum. Hier 
müssen wir prüfen, ob das noch mit 
unseren Rahmenbedingungen und 
unseren Vorgaben aus der Kranken-
anstaltenplanung zusammenpasst, 

ob sich dadurch neue Synergiepo-
tenziale ergeben und ob hier nicht 
durch neue Zusammenarbeitsformen 
Effizienzgewinne möglich sind. Das 
hat auch zu entsprechenden Empfeh-
lungen der Evaluierungskommission 
geführt. Andererseits hat auch der 
Landesrechnungshof in seiner letz-
ten Initiativprüfung diese Empfehlung 
ausgesprochen. Da sind wir meiner 
Meinung nach auf einem sehr guten 
Weg. Wir werden dann den Entschei-
dungsträgern Vorschläge unterbreiten 
und versuchen, neue Vorhaben in den 
Regionalen Strukturplan Gesundheit 
einzuarbeiten. 

OÖGZ:
Man muss sich also um unser Gesund-
heitssystem und auch um die Finanzier-
barkeit keine Sorgen machen?

Dr. Stöger:
Wir machen uns immer Sorgen um 
die Finanzierbarkeit. Wer rastet, der 
rostet, heißt es ja. Aber wir versuchen 
von den Trägern der Krankenanstalten 
(KUK, gespag und Ordensspitäler) Vor-
schläge einzuholen und das Gesund-
heitssystem gemeinsam mit den Trä-
gern weiterzuentwickeln – das ist der 
Unterschied zur Spitalsreform. Da gibt 
es eine Menge von Überlegungen, die 
auch zur nachhaltigen Finanzierbarkeit 
dann beitragen werden. 

OÖGZ:
Ein anderer Bereich, der sich auch sehr 
dynamisch entwickelt: Warum ist der Be-
reich der Kinder- und Jugendhilfe als Teil 
der Sozialhilfe nochmals in einer eigenen 
Abteilung organisiert?

Dr. Stöger:
Meiner Meinung nach rechtfertigt so-
wohl die Größe dieser Ressorts als 
auch dessen Bedeutung jedenfalls, 
dass es in eigenen Organisationsein-
heiten abgebildet wird. Die strategi-
schen Planungen der beiden Bereiche 
erfolgen dann auf Direktionsebene, 
wie wir vorhin besprochen haben. Das 
operative Geschäft wird in zwei Abtei-
lungen sehr gut abgearbeitet. 

OÖGZ:
Zum Schluss eine persönliche Frage: Was 
mögen Sie an Ihrer Arbeit ganz besonders 
und was gar nicht?

Dr. Stöger:
Was ich besonders mag, ist, dass ich 
aus meiner Sicht einen der spannends-
ten Bereiche im Landesdienst habe. 
Die Themen, die hier zu gestalten sind, 
sind Themen aus dem täglichen Le-
ben. Wir stehen sozusagen mitten im 
Leben, wir sind mit den Problemen 
der Bürgerinnen und Bürger aus dem  
täglichen Leben beschäftigt. Beson-
ders freut mich, wenn ich jemandem  
in einer Notlage weiterhelfen kann. 
Was ich gar nicht mag – da muss ich 
ehrlich gesagt passen. Mir fällt dazu 
nichts ein. 

OÖGZ:
Herr Direktor Stöger, vielen herzlichen 
Dank für das Interview.

Dr. Stöger:
Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit 
habe, unseren Bereich hier darzu- 
stellen. 

bürgermeister alois Weidinger tödlich verunglückt

Bei einem tragischen Forstunfall ist 
Alois Weidinger, Bürgermeister in 
Grünau im Almtal, am 30. Dezember 
2017 im Alter von 66 Jahren ums Le-
ben gekommen. Hunderte Trauergäs-
te gaben ihm am 5. Jänner 2018 die 
letzte Ehre. Alois Weidinger, der seit 
2003 Bürgermeister der Gemeinde 
Grünau im Almtal war, wurde bei der 
Trauerfeierlichkeit als sehr beliebter, 

engagierter, familiärer und herzensgu-
ter Mensch beschrieben.

Der OÖ Gemeindebund wird dem en-
gagierten Bürgermeister Alois Weidin-
ger stets ein ehrendes Andenken be-
wahren.
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2018 wird ein entscheidendes Jahr

im gegensatz zu vielen anderen 
bundesländern ist 2018 für die 
oberösterreichische landespolitik 
kein wahljahr, sondern ein arbeits-
reiches jahr, in dem es gilt, den be-
schlossenen landeshaushalt umzu-
setzen und vor allem die zahlreichen 
zukunftsinvestitionen konsequent 
voranzutreiben. „2018 wird ein ent-
scheidendes jahr, damit oberöster-
reich das land der möglichkeiten 
wird“, so landeshauptmann mag. 
thomas stelzer anlässlich des jah-
reswechsels.

Der Standort Oberösterreich hat sich 
bereits 2017 wirtschaftlich gut ent-
wickelt. Für das Jahr 2018 sagen Ex-
perten ein Wirtschaftswachstum von  
rund drei Prozent voraus. Das Export-
wachstum wird mit plus 5,2 Prozent 
prognostiziert. Auch die Arbeitslosen-
rate zeigt sich zuletzt auf einem nied-
rigen Niveau. Gleichzeitig erlebt Ober-
österreich derzeit große Investitionen 
von nationalen und internationalen 
Betrieben. „Es freut mich, dass der 
Wirtschaftsstandort Oberösterreich 
einen derartigen Aufschwung erlebt, 
denn das sichert Arbeitsplätze in un-
serem Bundesland. Gleichzeitig ist es 
für mich auch ein Antrieb, den einge-
schlagenen Weg weiterzugehen“, sagt 
Stelzer. 

Unter dem Motto „Chancen, statt 
Schulden“ wurde mit dem beschlos-
senen Landeshaushalt 2018 ein Pa-
radigmenwechsel in Oberösterreichs 
Finanzpolitik eingeläutet. Erstmals seit 
2010 werden keine neuen Schulden 
gemacht und zum ersten Mal seit 15 
Jahren werden Schulden wieder abge-
baut. Landeshauptmann Thomas Stel-
zer dazu: „Geredet wurde lange genug 
– jetzt läuft die Wirtschaft gut, darum 
ist jetzt auch die Zeit zum Handeln. Ich 
bin davon überzeugt: Die Glaubwür-
digkeit einer Regierung zeigt sich im 
Umgang mit Geld.“ 

Gleichzeitig wurden große Investiti-
onen in wichtige Zukunftsbereiche 
beschlossen – zum Beispiel beim Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs und der 
Breitbandinfrastruktur im ländlichen 
Raum, in den Bereichen der Forschung 
oder Sicherheit und im Gesundheits- 
und Sozialbereich. Bis 2021 sollen die 
400 dringlichsten Wohnplätze für Men-
schen mit Beeinträchtigungen geschaf-
fen werden – 3,6 Millionen Euro sind im 
Landeshaushalt 2018 zusätzlich dafür 
vorgesehen. „Der Wettbewerb der Re-
gionen ist härter geworden. Wir wollen 
und werden ihn bestehen“, so Stelzer. 

2018 soll darüber hinaus ein neues 
Integrationsleitbild für Oberösterreich 

entwickelt werden. Auch der Ver-
waltungsabbau, zum Beispiel durch 
verstärkte Zusammenarbeit von Be-
zirkshauptmannschaften, sowie das 
Reformprojekt im Kulturressort sollen 
weiter vorangetrieben werden.

„Im neuen Jahr wird es auch in Oberös-
terreich wieder zahlreiche große und 
kleinere kulturelle Highlights geben. 
2018 ist aber vor allem ein besonderes 
Gedenkjahr für unser Land: Wir feiern 
das 100-jährige Bestehen der Republik 
und gedenken gleichzeitig eines der 
dunkelsten Kapitel unserer Geschichte: 
Dem Einmarsch Hitlers im Jahr 1938“, 
erklärt der Landeshauptmann. Am  
6. Februar wurde dazu im Schloss-
museum in Linz die zeitgenössische 
Sonderausstellung „Zwischen den 
Kriegen. Oberösterreich 1918–1938“ 
eröffnet. 

Darüber hinaus gedenkt Oberöster-
reich 2018 eines großen Schriftstellers: 
Anlässlich des 150. Todestages von 
Adalbert Stifter sind zahlreiche Pro-
grammschwerpunkte im ganzen Jahr 
geplant. Mit „Die Rückkehr der Legi-
onen“ widmet sich ab April die neue 
Landesausstellung dem römischen 
Erbe in Oberösterreich. Enns, als äl-
teste Stadt Österreichs, steht dabei im 
Mittelpunkt des Geschehens. Gemein-
sam mit Schlögen und Oberranna wird 
römische Geschichte 2018 in Oberös-
terreich erlebbar.

onlineportal der österreichischen Sozialversicherungen

MeineSV ist das Online-Portal der 
österreichischen Sozialversiche-
rungen. Versicherte loggen sich mit  
Handysignatur auf www.meinesv.
at ein und haben Zugang zu fast  
60 unterschiedlichen Services. Dazu  
gehören zB Wahlarztrechnung ein-
reichen, Versicherungsdatenauszug 
ausdrucken, Arztkontakte und Pensi-
onskonto einsehen, Antrag auf Selbst-
versicherung oder Kinderbetreuungs-
geld stellen etc.

MeineSV ist eine Art 24-Stunden-Filia-
le der Sozialversicherung, die bequem 

von daheim aus zugänglich ist. Man 
spart sich Papierkram, Wegzeit, Post-
gebühr etc. Einzig notwendig ist eine 
Handysignatur, das ist die persönliche 
digitale Unterschrift der Bürgerinnen 
und Bürger. Mit dieser Technik ist auch 
der Datenschutz sichergestellt. Für 
Handysignaturen gibt es diverse Re-
gistrierungsstellen, darunter die Kun-
denservicestellen der OÖGKK, einfach 
Handy und amtlichen Lichtbildausweis 
mitbringen. Übrigens: Dieselbe Handy-
signatur funktioniert auch für finanz- 
online, wo man den Steuerausgleich 
machen kann.   Mü.

Foto: MeineSV.at
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Verkehrssicherheit 2017

im zuge der ausarbeitung des 
oberösterreichischen Verkehrssi-
cherheitsprogramms 2016–2022 
setzte man sich ambitionierte ziele. 
„mit unserem programm und den 
darin verankerten Verkehrssicher-
heitsmaßnahmen haben wir uns zum 
mittelfristigen ziel gesetzt, die zahl 
der Verkehrstoten um 25 %, der 
Verletzten um 20 % und die zahl 
der unfälle um 10 % zu reduzieren“, 
betont landesrat für infrastruktur 
mag. günther steinkellner.

„Jedes Todesopfer auf oberösterrei-
chischen Straßen ist eines zu viel. 
Dennoch ist der langfristige Trend der 
abnehmenden Anzahl an tödlich ve-
runglückten Unfallopfern positiv zur 
Kenntnis zu nehmen“, unterstreicht 
Landesrat Steinkellner. Auch im Kalen-
derjahr 2017 konnten aktuell weniger 
tödlich Verunglückte im Vergleich zum 
Vorjahr 2016 gezählt werden. In der ak-
tuellen Statistik, welche die jeweiligen 
Kalenderwochen 1 bis 49 vergleicht, 
mussten 77 tödlich verunglückte Per-
sonen registriert werden. Dies sind  
8 Todesopfer weniger als im Ver-
gleichszeitraum 2016. Gleichzeitig ent-
spricht dies dem zweitniedrigsten Wert 
seit Führung der Statistiken. 

Umgelegt auf die jeweiligen Bezirke 
ergeben sich im Jahresvergleich nach-
folgende Änderungen. Als positiv auf-
fällig ergibt sich der Bezirk Urfahr Um-
gebung, in dem die Anzahl der tödlich 
verunglückten Personen deutlich ab-

genommen hat, genauso wie im Bezirk 
Vöcklabruck. 

Oberösterreich konnte sich im Jahr 
2017 als eines der verkehrssichersten 
Bundesländer in Relation zur Gesamt-
länge des Straßennetzes etablieren. 
Mit 2,9 Verkehrstoten pro 1.000 Kilo-
metern Straßennetz gilt Oberöster-
reich gemeinsam mit Niederösterreich 
als sicherstes Bundesland. 

Deutlich weniger Verkehrstote gab es 
in den Bereichen der Fußgänger und 
Radfahrer über 74 Jahre sowie im Be-
reich der Motorradunfälle. Insbeson-
dere kam es hierbei in der Gruppe 

der Lenker unter 24 Jahren zu weniger 
Unfällen mit Todesfolge. Besonders 
durch das zielgruppenspezifische An-
gebot von Trainingskursen, Bewusst-
seinsbildungsmaßnahmen und durch 
die effiziente Überwachung von Mo-
torrädern konnte eine Reduzierung er-
folgen. Ebenfalls ist in diesem Zusam-
menhang die kontinuierliche Analyse 
von Motorradunfallhäufungsstellen im 
oberösterreichischen Straßennetz zu 
erwähnen. Besonders unfallträchtige 
Abschnitte werden regelmäßig mit ei-
nem Leitschienenunterfahrschutz aus-
gestattet, welcher die Folgewirkungen 
der Unfälle signifikant verbessert. 
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Startschuss für neues integrationsleitbild gefallen

mit einer ersten zukunftswerkstatt 
fiel kürzlich der startschuss für 
die überarbeitung des oö integra-
tionsleitbildes. unter einbezug von 
expertinnen bzw experten sowie 
Vertretern aller parteien des oö 
landtages ist es das gemeinsame 
ziel, das bereits 2008 erstellte in-
tegrationsleitbild des landes ober-
österreich den veränderten gesell-
schaftlichen rahmenbedingungen 
anzupassen und dementsprechend 
weiterzuentwickeln.

„Eine zukunftsfähige Integrationspoli-
tik ist eine wichtige gesellschaftspoli-
tische Aufgabe, mit dem Ziel, das Zu-
sammenleben sicher, fair und sozial zu 

gestalten. Oberösterreich bekennt sich 
dazu, zielgerichtete Integrationsmaß-
nahmen zu fördern – dazu zählt auch, 
Bedingungen für ein gelingendes Zu-
sammenleben klar und verständlich zu 
vermitteln, damit sich Menschen, die 
zu uns kommen oder bereits hier le-
ben, zur Gesellschaft zugehörig fühlen 
können“, so Landeshauptmann Mag. 
Thomas Stelzer. 

„Der Inhalt des bestehenden Leitbildes 
ist nicht mehr zeitgemäß und wir müs-
sen diese Probleme offen ansprechen. 
Vereine und Organisationen ziehen 
das Integrationsleitbild als Orientie-
rungshilfe heran, weshalb es eine klare 
oberösterreichische Hausordnung für 

die Integration in unsere Gesellschaft 
braucht. Aufgrund der massiv geän-
derten Umstände in den letzten Jahren 
müssen wir daher hier eingreifen und 
das Leitbild anpassen. Nur so kann das 
Zusammenleben in unserem Land ge-
lingen“, sagt Landeshauptmann-Stv. 
Dr. Manfred Haimbuchner. 

Das Oö Integrationsleitbild ist eine ge-
meinsame Grundhaltung zur Integrati-
on und Kompass für die Zielsetzungen 
und Ausrichtung von Integrationsmaß-
nahmen. Die Zukunftsakademie des 
Landes OÖ übernimmt die operative 
Begleitung und Abstimmung des Pro-
zesses.

rotes Kreuz oÖ und oÖ Gemeindebund  
ehren Freiwilliges engagement

rund 700.000 oberösterreicher en-
gagieren sich freiwillig in sportver-
einen, musikkapellen, gemeinden, 
feuerwehren und rettungsorgani-
sationen wie dem roten kreuz. mit 
dem „henri. Der freiwilligenpreis“ 
würdigt das oÖ rote kreuz diesen 
einsatz für die gesellschaft.

Jeder zweite Oberösterreicher enga-
giert sich freiwillig in seiner Freizeit. 
„Diese Menschen sind das Rückgrat 
unserer Gesellschaft und stellen Leis-
tungen sicher, die es sonst nicht gäbe“, 
bringt es OÖ Rotkreuz-Präsident Dr. 
Walter Aichinger auf den Punkt. Die 
Möglichkeiten, sich zu engagieren, sind 
vielfältig und beleben das Zusammen-
leben in den Gemeinden.

Das OÖ Rote Kreuz ist die größte hu-
manitäre Freiwilligenorganisation im 
Bundesland. 22.000 Freiwillige sind ak-
tiv und ein wesentlicher Teil einer ak-
tiven Zivilgesellschaft. Um Freiwilligkeit 
ausüben zu können, braucht es nicht 
nur engagierte Menschen, sondern 
auch Unterstützer. Wer freiwilliges En-
gagement fördert und lebt, kann sich 

für den „HENRI. Der Freiwilligenpreis“ 
bis 4. März 2018 bewerben. Das OÖ 
Rote Kreuz vergibt den Preis seit 2008 
in den Kategorien Unternehmen, Ge-
meinden, Schulen, Vereine und Einzel-
personen.

Weitere Informationen und das Ein-
reichformular für die Bewerbung zum 
„HENRI. Der Freiwilligenpreis“ fin-
den Sie auf der Homepage des Roten  
Kreuzes www.roteskreuz.at/freiwilli-
genpreis. Hö.

Zum insgesamt 10. Mal verleiht das OÖ Rote Kreuz am 22. März den Freiwilligenpreis 
„HENRI. Der Freiwilligenpreis“ Foto: OÖRK
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„Public management“  berufsbegleitend studieren

wer möchte nicht in herausfordern-
den zeiten einen beitrag zur zukunft 
unserer gesellschaft leisten? public 
managerinnen tun das professionell 
– in der Verwaltung, in öffentlichen 
unternehmen oder dem nonpro-
fit-bereich. Die fh oberösterreich in 
linz bildet diese gestalter mit wis-
sen in recht und bwl sowie sozialer 
kompetenz in einem berufsbeglei-
tenden sechssemestrigen bache-
lor-studium (puma) aus.

PUMA-Absolvent Dominik Schmidin-
ger hebt hervor, er habe im Studium 
neben Fachkompetenz auch seine 
persönlichen Fähigkeiten entwickeln 
können. Ein besonderes Highlight war 
für ihn die Mitarbeit im empirischen 
Forschungsprojekt: „Hier konnte ich 
analytische Fähigkeiten sowie Projekt-
management trainieren“. Tanja Mühl-
lehners Bachelorarbeit wiederum war 
für ihren Arbeitgeber, die Abteilung 
Wasserwirtschaft des Landes Ober-

österreich, unmittelbar relevant – ein 
verbessertes Wissensmanagement 
in ihrer Dienststelle. Für Christoph 
Kronschläger war bei der Wahl der be-
rufsbegleitenden Ausbildung wichtig, 
dass sie sich optimal in den Berufs- 
alltag integrieren lässt. „Dennoch  
setzt das Studium hohe Eigenmotiva-
tion voraus und verlangt Belastbarkeit 
und Ausdauer – Eigenschaften, die  
jedoch beim beruflichen Fortkom-
men Grundvoraussetzung sind“, resü-
miert der nunmehrige Amtsleiter des  
Marktgemeindeamts Neumarkt/Haus-
ruck.  

Aufbauendes Masterstudium
Innovative Lösungen entwickeln und 
umsetzen, Dienst-
leistungen strate-
gisch weiterentwi-
ckeln: Diese für 
Führungskräfte nö-
tigen Kompetenzen 
bietet das berufs-

begleitende Master-Studium Gesund-
heits-, Sozial und Public Management 
(GSP) in 4 Semestern. Es setzt ein ein-
schlägiges wirtschaftsorientiertes Stu-
dium voraus.

Die Lehrveranstaltungen sind auf die 
zeitlichen Bedürfnisse von Berufs-
tätigen im öffentlichen Sektor abge-
stimmt.

Bewerbungen: bis 30. Juni 2018 

Infos: www.fh-ooe.at/puma –
www.fh-ooe.at/gsp

ediSon 2018 ausgeschrieben

Der oö start-up-inkubator tech2b 
schreibt auch 2018 wieder gemein-
sam mit den oö technologiezentren, 
der kunstuni linz und der creatiVe 
region den ideenwettbewerb  
„eDison“ aus. beim eDison 2018 
werden wieder oberösterreichs 
schlaue köpfe und teams eingeladen, 
ihre geschäftsideen einzureichen und 
die expert(inn)enjurys damit zu beein-
drucken.

„EDISON der Preis“ ist ein zweistu-
figer Ideenwettbewerb für kreative, 
technologie- und innovativ-orientierte 
Erfinderinnen und Erfinder in Oberös-
terreich. Alle Geschäftsideen, die sich 
durch besonderes Innovations- und 
Umsetzungspotenzial auszeichnen, 
können eingereicht werden. „Jede  
Idee ist der Keim einer Innovation. Mit 
dem EDISON wollen wir Innovations-
prozesse in Oberösterreich ankurbeln 
und begleiten“, erläutert Wirtschafts- 
und Forschungsreferent Landeshaupt-

mann-Stv. Dr. Michael Strugl das Ziel 
dieses Ideenwettbewerbs. Gerade die 
enge Kooperation von (Kreativ-)Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik habe 
sich in Oberösterreich als Erfolgsfak-
tor bewährt, um Innovationsprozesse 
anzustoßen, so Strugl. „Die Erfinder(in-
nen) bzw Teams mit den besten Ideen 
werden deshalb nicht nur ausgezeich-
net, sondern sie werden auch bei der 
Entwicklung von Umsetzungsstrategien 
begleitet und erhalten Zugänge zu re-
gionalen, nationalen und internationa-
len Netzwerken aus Investoren, Politik 
und Wirtschaft“, hebt LH-Stv. Strugl den 
Mehrwert dieses Preises hervor.

Auch die neunte Runde des oberös-
terreichischen Ideenwettbewerbs wird 
wieder von tech2b in Zusammenarbeit 
mit den oö Technologiezentren, der 
Kunstuni Linz und mit Unterstützung 
der CREATIVE REGION organisiert. We-
sentliche Unterstützung erhält der EDI-
SON 2018 von Partnern und Sponso-

ren. Als Preissponsoren fungieren die 
Greiner Group und die OÖ Unterneh-
mensbeteiligungs GmbH (für die tech-
nologie-orientierten Ideen), die voestal-
pine Stahl GmbH und die Siemens AG 
Österreich (für die kreativ-wirtschaftli-
chen Ideen) und die OÖ Versicherung 
sowie der VTÖ (für die innovativen 
Ideen). Ein weiterer Sponsor der Preis-
verleihung im Juli 2018 ist die Energie 
AG, in deren Räumlichkeiten die Preise 
übergeben werden. 

Alle Ideen können bis 15. März 2018 
eingereicht werden. Weitere Informa-
tionen über den genauen Ablauf und 
Kontaktdaten sind auf der Homepage 
http://www.edison-der-preis.at/ zu fin-
den.

Auch 2018 werden wieder die begehrten 
Edison-Trophäen vergeben.

Foto: Julia Mühlberger
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bedarfsorientierte mindestsicherung für befristet  
asylberechtigte: LVwG oö legt euGH Fragen zur  
Vorabentscheidung vor

Die im juli 2016 in kraft getretene 
novelle des oö mindestsicherungs-
gesetzes sieht vor, dass asylbe-
rechtigten mit befristeter aufent-
haltsberechtigung und subsidiär 
schutzberechtigten nicht der volle 
anspruch auf leistungen zur siche-
rung des lebensunterhalts und des 
wohnbedarfs zusteht. bei subsidiär 
schutzberechtigten handelt es sich 
um fremde, die kein asyl erhalten, 
deren abschiebung jedoch aus men-
schenrechtlichen gründen unzuläs-
sig ist.

Der Anspruch nach dem Oö Mindest-
sicherungsgesetz beträgt für eine er-
wachsene alleinstehende Person (dazu 
zählen auch unbefristet Asylberechtig-
te) derzeit Euro 921,30 monatlich, für 
Personen mit befristetem Asylrecht ist 
ein Basisbetrag, der bei einem außer-
halb organisierter Quartiere unterge-
brachten alleinstehenden Antragstel-
ler Euro 405,00 beträgt, vorgesehen. 
Gibt der Antragsteller gegenüber der 
Behörde eine Integrationserklärung 
ab und ist er um seine Integration be-
müht, etwa indem er an Werte- und 
Deutschkursen teilnimmt, so wird ihm 
ein Steigerungsbetrag in Höhe von 
Euro 155,00 zuerkannt. Insgesamt be-
läuft sich der Bezug eines alleinstehen-
den Asylberechtigten mit befristeter 
Aufenthaltsberechtigung oder eines 
subsidiär Schutzberechtigten aus der 
Mindestsicherung auf monatlich Euro 
560,00.

Das Landesverwaltungsgericht Ober-
österreich hat im März 2017 eine erste 
Entscheidung im Zusammenhang mit 
subsidiär Schutzberechtigten getroffen 
und diesfalls in deren Sonderbehand-
lung (reduzierte Beträge) keinen Ver-
stoß gegen EU-Recht erblickt.

Nun hatte sich das LVwG Oö mit der 
Beschwerde einer befristet asylbe-
rechtigten Familie auseinanderzuset-
zen, der nicht der volle Mindestsiche-
rungsbetrag zuerkannt wurde. In der 

Beschwerde wurde geltend gemacht, 
dass die oö Rechtslage europarechts-
widrig sei, weil nach der sogenannten 
Status-Richtlinie befristet Asylberech-
tigte gleichbehandelt werden müssten 
wie österreichische Staatsbürger.

Nach der Status-Richtlinie haben die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tra-
gen, dass Asylberechtigte und subsi-
diär Schutzberechtigte die notwendige 
Sozialhilfe wie Staatsangehörige die-
ses Mitgliedstaates erhalten, jedoch 
ist es europarechtlich zulässig, die 
Sozialhilfeleistungen für subsidiär 
Schutzberechtigte auf sogenannte 
Kernleistungen zu beschränken. Hin-
sichtlich Asylberechtigter erlaubt die 
Status-Richtlinie zwar eine anfängli-
che befristete Gewährung von Asyl, 
unterscheidet aber im Hinblick auf So-
zialleistungen nicht explizit zwischen 
befristet und unbefristet Asylberech-
tigten. Insofern stellt sich die Frage, 
ob befristet Asylberechtigte – so wie 
unbefristet Asylberechtigte – österrei-
chischen Staatsbürgern gleichgestellt 
werden müssen und somit Anspruch 
auf den vollen Mindestsicherungsbe-
trag haben. Nachdem es sich bei dieser 
Fragestellung um eine Frage der Ausle-

gung der Status-Richtlinie handelt, hat 
das LVwG Oö diese im Rahmen eines 
Vorabentscheidungsersuchens an den 
EuGH gerichtet.

Im sogenannten Vorabentscheidungs-
verfahren entscheidet der Europäische 
Gerichtshof auf Vorlage oder Anrufung 
eines Gerichts eines Mitgliedstaates 
im Wege der Vorabentscheidung über 
die Auslegung von EU-Verträgen so-
wie über Gültigkeit und Auslegung der 
Rechtsakte der Union (sogenanntes 
Sekundärrecht). Das nationale Gericht 
beantragt beim EuGH – nachdem der 
anhängige Prozess durch Beschluss 
ausgesetzt wurde – die Vorabentschei-
dung und übermittelt die zur Vorab- 
entscheidung vorgelegten Fragen. Die 
Parteien des Ausgangsverfahrens, die 
Mitgliedstaaten, die Kommission und 
gegebenenfalls die Organe, Einrichtun-
gen oder sonstigen Stellen der Union, 
von denen der Rechtsakt, dessen Aus-
legung strittig ist, ausgeht, sind am 
Verfahren beteiligt und haben Gele-
genheit, dazu Stellung zu nehmen. Das 
Vorabentscheidungsverfahren soll die 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung der 
Gerichte der Mitgliedstaaten im Hin-
blick auf das EU-Recht gewährleisten.

Foto: OÖRK/Christian Vormayr
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30 Jahre notarzthubschrauberdienst

„martin 2 ist einsatzbereit.“ mit die-
sen worten meldete die crew am 
1. jänner 1988 den betriebsstart 
des ersten in linz stationierten not-
arzthubschraubers. bereits wenige 
stunden später flogen die retter 
gleich zu ihrem ersten einsatz: am 
kasberg stürzte ein skifahrer. Das 
team flog den sportler auf dem 
schnellsten weg ins krankenhaus. 
30 jahre danach kann der notarzt-
hubschrauberdienst auf mehr als 
25.000 versorgte patientinnen und 
patienten zurückblicken.

Seit genau drei Jahrzehnten ist der 
Notarzthubschrauber Christophorus 
10 fixer Bestandteil des heimischen 
Rettungswesens. Schwere Verletzun-
gen, akute Erkrankungen und heraus-
fordernde Einsätze im alpinen Gelände 
gehören für die fliegenden Helferinnen 
und Helfer zum Alltag. In Erinnerung 
geblieben ist die Rettung eines deut-
schen Bergsteigers, der im November 
letzen Jahres am Dachstein in eine 
30 Meter tiefe Felsspalte stürzte, aus 
der er sich selbst nicht mehr befreien 
konnte. 

Das Kern-Einsatzgebiet des Notarzt-
hubschraubers umfasst weite Teile des 
Mühlviertels, den oberösterreichischen 
Zentralraum und Teile der Gebirgsregi-
onen. Abhängig von der Verfügbarkeit 
benachbarter Notarzthubschrauber 
erweitert sich das Einsatzgebiet bis ins 
Innviertel, Mostviertel und über die ge-
samte Gebirgsregion bis ins steirische 
Ennstal.

Seit seiner Gründung ist „Christopho-
rus 10“ am Flughafen Linz stationiert. 
Das Team besteht aus 20 Flugret-
tungsärzten vom Kepler Universitäts-
klinikum, drei Piloten (Angestellte des 
ÖAMTC) und sechs Flugrettungssanitä-
tern, die vom OÖ Roten Kreuz gestellt 
werden. Von Anfang an dabei ist Wer-
ner Lang (57), der seinen ersten Ein-
satz am 1. Jänner 1988 flog und es bis  
heute auf knapp 5.000 Flugeinsätze 
brachte. Er leitete das Christopho-
rus-Team 29 Jahre lang und gab die-
se Funktion im Vorjahr an Andreas 
Manigatterer weiter. Die Besatzung 
des Notarzthubschraubers leistet täg-
lich von Sonnenaufgang (frühestens  
6 Uhr) bis zum Einbruch der Dunkel-
heit einen wichtigen Beitrag zur Sicher- 

heit im Bundesland. „Maximal drei Mi-
nuten nach der Alarmierung hebt der 
Hubschrauber in Richtung Einsatzort 
ab. Rund neun Minuten später landen 
wir beim Patienten“, verrät Werner 
Lang.

Mehr als 25.000-mal hob der Not-
arzthubschrauber aus Linz-Hörsching 
in den vergangenen 30 Jahren zum 
Einsatz ab. Der Großteil davon (85 %) 
sind Primäreinsätze. Darunter versteht 
man Einsätze, bei denen der Patient 
auf schnellstem Wege in das nächstge-
legene Spital geflogen werden muss. 
Die restlichen 15 % entfallen auf Se-
kundärtransporte, also auf Überstel-
lungen von einem Krankenhaus in ein 
anderes.   

„Der Notarzthubschrauber Christo-
phorus 10 ist unverzichtbarer Be-
standteil der oberösterreichischen 
Rettungslandschaft. Ich danke allen 
ganz herzlich, die sich tagtäglich dafür 
einsetzen, das Leben anderer Men-
schen zu retten und freue mich, zum 
30-Jahr-Jubiläum persönlich gratulie-
ren zu dürfen“, so Landesrätin Mag. 
Christine Haberlander.

Landesrätin Mag. Christine Haberlander und Präsident Dr. Walter Aichinger, OÖ Rotes Kreuz, mit dem Team des Notarzthubschraubers 
„Christophorus 10“ Foto: Land OÖ/Kauder
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Schuldenbremse wird verlängert

Die grundlage für einen ausgegli-
chen landeshaushalt 2018 wurde 
mit der oberösterreichischen schul-
denbremse gelegt, die oberöster-
reich als einziges bundesland ein-
geführt hat und die einen einfachen 
und klaren grundsatz vorgibt: nicht 
mehr ausgeben als man einnimmt.

Diese neue Haushaltspolitik ermög-
licht nach den Ausführungen von LH 
Mag. Thomas Stelzer, dort zu inves-

tieren, wo heute Zukunft entschieden 
wird und wo Menschen Unterstützung 
durch die öffentliche Hand benötigen. 
So investiert das Land Oberösterreich 
im Jahr 2018 um rund 50 Millionen 
Euro mehr in Schwerpunkte, als es 
noch 2017 waren.
Der neue finanzpolitische Weg wird 
auch in den nächsten Jahren weiter-
gegangen und zeigt sich bereits in der 
Mehrjahresplanung des Landes Ober-
österreich bis zum Jahr 2022. 

• In den kommenden vier Jahren 
werden Überschüsse im gesamten 
oberösterreichischen Haushalt er-
wartet – in Summe rund 278 Millio-
nen Euro. 

• Die freie Finanzspitze wird voraus-
sichtlich von derzeit 7,87 % bis zum 
Jahr 2022 auf 9,85 % steigen. 

„Der Landeshaushalt 2018 war kein 
‚Ausreißer‘ im positiven Sinne, sondern 
die Grundlage für eine nachhaltige 
und generationengerechte Haushalts-
politik. Wir können die Früchte durch 
Haushaltsüberschüsse in den nächs-
ten Jahren ernten. Damit schaffen wir 
finanzielle Spielräume für die Zukunft 
und legen einen finanziellen Polster 
für wirtschaftlich nicht so gute Zei-
ten an“, bekräftigt Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer den neuen Weg 
in Oberösterreich. 

„Der im Landeshaushalt 2018 einge-
schlagene richtige Weg der Konsolidie-
rung erfährt in der Mehrjahresplanung 
bis 2022 seine Fortsetzung. Die lang-
fristige Stabilität des Haushaltes muss 
Richtschnur und Gradmesser sein, an 
der sich letztlich alle politischen Maß-
nahmen zu orientieren haben. Be-
rechenbarkeit und Planbarkeit sind 
Grundvoraussetzung für jedes Han-
deln, will man den Standort und damit 
den Wohlstand sichern. Der Mehrjah-
resplan ist daher vom gemeinsamen 
Willen getragen, diese Berechenbar-
keit zu garantieren und das Land zu 
einem verlässlichen Partner sowohl für 
die Leistungsträger als auch die Leis-
tungsempfänger in unserer Heimat 
zu machen“, zeigt sich Landeshaupt-
mann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner 
zuversichtlich. 

„Die in der finanzpolitischen Mehrjah-
resplanung bis 2022 festgeschriebene 
Fortsetzung der Konsolidierung des oö 
Landesbudgets ist auch wichtig für den 
Wirtschaftsstandort Oberösterreich. 
Wir nützen die gute Konjunkturent-
wicklung für Maßnahmen zur Schaf-
fung des erforderlichen finanziellen 
Spielraums für zentrale Zukunftsinves-
titionen für den Standort. Budgetäre 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bruttoinlandsprodukt                  Veränderungen gegen das Vorjahr in %

   Real  +2,8  +2,8  +2,2  +1,8  +1,6  +1,5

   Nominell  +4,8  +4,8 +4,2  +3,9  +3,7  +3,6

Verbraucherpreise (VPI)  +1,9  +1,8  +1,9  +1,9  +2,0  +2,0
  WIFO-Mittelfristprognose 24. Oktober 2017

    VA 2018  MJPL 19   MJPL 20   MJPL 21   MJPL 22
Haftungsobergrenze 	 4.710,4	 4.877,4	 4.973,6	 5.193,3	 5.380,9
Bankenhaftungen 1) 235,0 204,1 193,6 193,6 181,2

Wohnbau-Darlehen 1) 3.137,4 3.137,4 3.137,4 3.137,4 3.137,4

Sonstige Haftungen 1) 747,5 751,9 754,3 750,8 747,3
1) Schätzwerte

Alle Grafiken: Land OÖ
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Schwerpunktsetzungen in den Berei-
chen Wissenschaft & Forschung sowie 
Ausbau der Breitbandinfrastruktur 
sind daher auch in der Mehrjahrespla-
nung berücksichtigt und werden so zur 
weiteren Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit des Standorts Oberösterreich 
beitragen“, unterstreicht Landeshaupt-
mann-Stv. Dr. Michael Strugl.

Präsentation der abschlussarbeiten des  
13. Führungskräftelehrgangs

leistungsfähige gemeinden brau-
chen eine leistungsfähige führung. 
neben fachwissen sind sozialkom-
petenzen der schlüssel zum erfolg. 
Der führungskräftelehrgang bietet 
eine praxisnahe ausbildung und ist 
auf die anforderungen von spitzen-
kräften in der gemeindeverwaltung 
abgestimmt. 

Die Teilnehmer(innen) des 13. Füh-
rungskräftelehrgangs (Modul 4) prä-
sentierten am 22. Jänner 2018 in den 
Räumen der VKB ihre Abschlussar-
beiten. Von der Qualität der Projekte 
konnten sich zahlreiche Bürgermeister 

und Vertreter der Gemeinden über-
zeugen. Die Diplome wurden von Lan-
desrat KR Elmar Podgorschek, Gemein-
debundpräsident LAbg. Bgm. Hans 
Hingsamer, Direktor Mag. Franz Flot-
zinger und dem Lehrgangsleiter Klaus 
Kovsca überreicht.

Die Themen und Autoren der Projekt-
präsentationen Modul 4:

Interkommunale  
Betriebsentwicklung
Martin Reindl, 4240 Freistadt
AL Roland Haslhofer,  

4273 Unterweißenbach

Gemeindefinanzierung	Neu
AL Klaus Pöckl-Achleitner,  

4894 Oberhofen am Irrsee
Mag. Elfriede Hollnbuchner,  

4973 Frankenburg am Hausruck

e-bauakt,	e-government
AL Florian Hofer,  

4115 Kleinzell im Mühlkreis
AL Klaus Neumüller,  

4131 Kirchberg ob der Donau

Von der Stellenausschreibung zum 
kompetenten Mitarbeiter
AL Mag. Christina Dieß,  

4983 St. Georgen bei Obernberg 
am Inn

AL Markus Zelzer, 4921 Hohenzell
AL Brigitte Felbermair,  

4632 Pichl bei Wels

Darf es noch ein wenig mehr sein? 
– Warum die Gemeinden so großes 
Ansehen genießen?
AL Irene Berger,  

4714 Meggenhofen
AL Peter Mittmannsgruber,  

4974 Ort im Innkreis
AL Max Kaltseis, 4070 Hinzenbach

Ba.
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Gemeindebundjuristen diskutieren

▪ Klarstellung zu Gemeindebund-
juristen diskutieren 12/2017 – 
Beschlussrechtsübertragung an 
einen Ausschuss

Zu oben angeführtem Beitrag der Rubrik 
„Gemeindebundjuristen diskutieren“ in 
der OÖGZ Folge 12/2017 möchten wir 
folgende Klarstellung vornehmen:
Von der Möglichkeit der Übertragung des 
Beschlussrechts an einen Ausschuss nach 
§ 44 Abs 2 Oö GemO sind alle behördli-
chen Angelegenheiten ausgenommen. So 
kann etwa die Kompetenz zur Erlassung 
einer Verordnung nicht übertragen wer-
den.
Im Ausschussbericht (AB 1471/2015) zur 
Novelle 2015 des Oö Raumordnungsge-
setzes wurde allerdings ausdrücklich fest-
gehalten, dass der Grundsatzbeschluss 
des Gemeinderates gemäß § 33 Abs 2 Oö 
ROG keine behördliche Aufgabe ist. Somit 
ist eine Übertragung des Beschlussrechts 
für die Einleitung von Flächenwidmungs-
planänderungen an einen Ausschuss 
nunmehr möglich und zulässig. 

▪ Abberaumung einer sitzungsplan-
mäßigen Ausschusssitzung 

Wenn eine Ausschusssitzung, welche 
nach einem Sitzungsplan abgehal-
ten wird, abzuberaumen ist, wäre zu 
klären, ob diese Abberaumung nach-
weislich zu erfolgen hat oder nicht. Da 
Einladungen zu Ausschusssitzungen 
lt Sitzungsplan nicht nachweislich zu 
erfolgen haben, so ist davon auszuge-
hen, dass auch die Abberaumung nicht 
nachweislich erfolgen muss.

▪ E-Mail-Einladung zu Sitzungen
Gem § 18a Abs 7 OÖ GemO wird aus-
drücklich erwähnt, dass auf Antrag 
und nach Maßgabe der vorhandenen 
technischen Mittel der Schriftverkehr 
zwischen dem Gemeindeamt und den 
Fraktionen bzw den Mitgliedern des 
Gemeinderates (insb die Übermittlung 
von Sitzungseinladungen und Verhand-
lungsschriften) durch automationsun-
terstützte Datenübertragung oder in 
anderer technisch möglicher Weise er-
folgen kann. Der Notwendigkeit eines 
Antrages könnte durch die ausdrück-
liche Zustimmung aller betreffenden 

Mandatare mittels Unterschrift ent-
sprochen werden.

▪ Mandatsverlust durch Wohn-
sitzwechsel

Gem § 23 Abs 1 Z 1 OÖ GemO verliert 
ein (Ersatz-)Mitglied des Gemeinde-
rates sein Mandat, wenn es seinen 
Hauptwohnsitz in der Gemeinde auf-
gibt. Die Mitteilung der geänderten 
Umstände an die Gemeinde ist Pflicht 
des Mandatars. Kommt er seiner Pflicht 
nicht nach, so wäre von der Gemein-
de, sobald sie von den geänderten 
Umständen Kenntnis erlangt, dies der 
Landesregierung zu melden. Die Lan-
desregierung muss gem § 23 Abs 2 OÖ 
GemO den Mandatsverlust mittels Be-
scheid aussprechen.

▪ Verhinderung eines Gemeindevor-
standsmitglieds

Da im Gemeindevorstand keine Er-
satzmitglieder, jedoch die Möglichkeit 
einer Stimmübertragung gem § 57 Abs 
1a OÖ GemO vorgesehen ist, kann ein 
Mitglied des Gemeindevorstands im 
Fall seiner Verhinderung ein anderes 
Mitglied des Gemeindevorstandes mit 
seiner Vertretung betrauen. Dies soll-
te schriftlich, kann jedoch während 
der Gemeindevorstandssitzung auch 
mündlich erfolgen. Einer fraktionsüber-
greifenden Übertragung steht unseres 
Erachtens nichts im Wege.

▪ Anforderungen an Bürger- 
initiative

Mittels Bürger(innen)-Initiative kann 
gem § 38b OÖ GemO ein Antrag auf Er-
lassung, Abänderung oder Aufhebung 
von Beschlüssen des Gemeinderates 
in Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereichs der Gemeinde einge-
bracht werden.  Als Mindesterfordernis 
ist es notwendig, dass mindestens 2 % 
der Anzahl der für die vorangegangene 
Wahl zum Gemeinderat Wahlberech-
tigten, mindestens aber 25 Personen, 
den Antrag unterzeichnet haben. Zu-
sätzlich dazu müssen eine Begründung 
und eine Vertretung der Antragsteller 
enthalten sein.

▪ Standort der Amtstafel
Eine explizite Regelung über den Stand-
ort einer Amtstafel ist gesetzlich nicht 
vorhanden. Jedoch kann aufgrund der 
verschiedenen Bestimmungen, in de-
nen auf eine Amtstafel abgestellt wird, 
auf eine erhöhte Rechtsbedeutung der 
Amtstafel geschlossen werden. Vor al-
lem hinsichtlich der Kundmachungen 
von Beschlüssen oder Verordnungen 
wäre unseres Erachtens davon auszu-
gehen, dass die Amtstafel auch außer-
halb der für den Parteienverkehr vorge-
sehenen Zeiten zugänglich sein muss.

▪ Aufhebung Bausperre im Grund-
buch

Eine Bausperre gem § 27 OÖ ROG wird 
nach der 10-jährigen Laufzeit automa-
tisch aufgehoben und Aufschließungs-
beiträge sind wieder vorzuschreiben. 
Da die Bausperre im Grundbuch er-
sichtlich gemacht wurde, ist zu klären, 
ob eine Information an das Grund-
buchsgericht zu erfolgen hat. Unse-
res Erachtens ist eine bloße formlose 
Mitteilung mit Ersuchen um Löschung 
ausreichend, da die Bausperre mit zeit-
lichem Ablauf ex lege erlischt.

▪ Errichtung einer Photovoltaik- 
anlage im Grünland

Mit der Novelle LGBl Nr 69/2015 zum 
OÖ ROG 1994 wurde § 30a OÖ ROG 
geändert und sieht nun eine Sonder-
ausweisung für Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen vor. Eine Errichtung 
solcher Anlagen im Grünland ist daher 
nur mehr bei entsprechender Sonder-
ausweisung möglich. Ausgenommen 
davon sind jedoch freistehende Photo-
voltaikanlagen mit einer Nennleistung 
bis 5 kW.

▪ Mängelbeseitigung nach Feuerbe-
schau

Wurden nach einer feuerpolizeilichen 
Überprüfung Mängel festgestellt, so ist 
dem Eigentümer die Beseitigung un-
ter Festsetzung einer angemessenen 
Frist gem § 13 OÖ Feuer- und Gefah-
renpolizeigesetz mittels Bescheid vor-
zuschreiben. Gem § 14 OÖ FGPG hat  
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die Gemeinde die Pflicht, zu über- 
prüfen, ob die festgestellten Mängel 
wie vorgeschrieben beseitigt wurden. 
Wird festgestellt, dass die bescheid-
mäßig vorgeschriebene Mängelbeseiti-
gung nicht erfolgt ist, so wird der Straf-
tatbestand gem § 22 Abs 1 Z 3 lit e OÖ 
FGPG erfüllt und der Eigentümer ist 
mit einer Geldstrafe bis zu EUR 3.600 
zu bestrafen.

▪ Verjährungsfrist für die Vor-
schreibung von Wasser- und 
Kanalgebühren

Die Festsetzungsverjährungsfrist be-
trägt gem §§ 207 ff BAO fünf Jahre. Die 
Frist beginnt ab Ende des Jahres zu lau-
fen, in dem die Abgabenschuld (= meist 
mit Herstellung des Anschlusses) ent-
standen ist.

▪ Bescheidzustellung an Nachbarn 
im Bauverfahren

Ob dem Nachbarn der Bescheid im 
Bauverfahren zuzustellen ist, hängt 
von der Parteistellung des Nachbarn 
ab. Wurde ein Einwendungsverzicht 
erklärt oder wurden keine zulässigen 
Einwendungen erhoben, so hat der 
Nachbar seine Parteistellung verloren 
und erhält daher keinen Bescheid. Hat 
der Nachbar zulässige Einwendungen 
in seiner Stellungnahme erhoben, so 
ist er weiterhin Partei und der Bescheid 
ist zuzustellen. 

▪ Auskunftserteilung
Wird ein Antrag auf Auskunft gestellt, 
so ist ohne unnötigen Aufschub, je-
doch spätestens binnen acht Wochen 
Auskunft zu erteilen. Wird die Auskunft 
verweigert, so ist dies mittels Bescheid 
mitzuteilen. Hinsichtlich des Umfanges 
ist eine Auskunft nur in dem Maß zu er-
teilen, dass die Besorgung der übrigen 
Aufgaben der Verwaltung nicht wesent-
lich beeinträchtigt werden. Das Recht 
auf Auskunft umfasst jedenfalls kein 
Recht auf Akteneinsicht!

▪ Wachhund eines landwirtschaft- 
lichen Betriebes 

Gem § 11 Abs 2 OÖ Hundehaltegesetz 
sind Wachhunde solche Hunde, welche 
zur Bewachung von landwirtschaftli-

chen und sonstigen Betrieben gehal-
ten werden und hierfür geeignet sind. 
An den Begriff „landwirtschaftlicher 
Betrieb“ werden keinerlei besonde-
re Anforderungen gestellt. In Zusam-
menschau mit anderen Rechtsnormen  
sowie Erkenntnissen des VwGH ist je-
doch davon auszugehen, dass zumin-
dest ein im Nebenerwerb geführter Be-
trieb, welcher über ein bloßes Hobby 
hinausgeht, erforderlich ist, um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb darzustel-
len.

▪ Meldeauskunft Religionsgemein-
schaft

Gem § 20 Abs 7 MeldeG ist der Bür-
germeister verpflichtet, den gesetzlich 
anerkannten Religionsgesellschaften 
auf Verlangen die Meldedaten jener 
Gemeindebürger zu übermitteln, wel-
che sich zu dieser Religionsgesellschaft 
bekannt haben. Unseres Erachtens 
kann eine Auskunft jedoch nur über 
Personen erteilt werden, welche zum 
Zeitpunkt der Abfrage in der Gemein-
de wohnhaft sind. Die Information 
über einen Wohnsitzwechsel wäre gem  
§ 20 Abs 7 MeldeG nicht zu erteilen, da 
in diesem Fall eine Meldeauskunft gem  
§ 18 MeldeG zu beantragen wäre.

▪ Wortlaut einer Lärmschutzver-
ordnung

Gem § 4 OÖ PolStrG kann die Gemein-
de zur Abwehr von das örtliche Ge-
meinschaftsleben ungebührlicherwei-
se störendem Lärm durch Verordnung 
zeitliche und örtliche Beschränkungen 
für die Verwendung oder den Betrieb 
von Garten- und sonstigen Arbeits-
geräten festlegen, sofern sie nicht im 
Rahmen eines Gewerbe- und Indust-
riebetriebes Verwendung finden. Wird 
explizit auf den Wortlaut des § 4 OÖ 
PolStrG abgestellt, so wären ausdrück-
lich Beschränkungen zu formulieren. 
Die Einräumung von Erlaubnissen, 
welche jedoch in umgekehrter Weise 
Beschränkungen darstellen würden, 
ist jedoch streng genommen im Gesetz 
nicht vorgesehen.

▪ Schaden aufgrund mangelhafter 
Fahrbahn

Wurde bei einem Auto durch ein auf-

grund Schneefall nicht erkennbares 
Schlagloch ein Schaden verursacht, so 
ist zu klären, wer für diesen Schaden 
aufkommen muss. Da weder ein An-
spruch auf einen bestimmten Zustand 
der öffentlichen Straße, noch auf die 
Durchführung des Winterdienstes ge-
geben ist, wird in aller Regel hier keine 
Haftung der Gemeinde bestehen. Für 
die Wegehalterhaftung gem § 1319a 
ABGB wäre Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit notwendig, wobei das Vorliegen 
des subjektiven Tatbestands auf zivil-
rechtlichem Wege zu klären wäre. 
 Hae.

anpassung der  
Kategorie-mietzinse 
mit 1. 2. 2018

Im Bundesgesetzblatt (BGBl II Nr 
10/2018) vom 15. Jänner 2018 wur-
den vom zuständigen Bundesminis-
ter die geänderten Beträge der Ka-
tegorie-Mietzinse kundgemacht. Die 
neuen Beträge entnehmen Sie der 
folgenden Übersicht. 

Ob sich daraus für den jeweiligen 
Mieter tatsächlich eine Erhöhung 
des Mietzinses ergibt, hängt vom 
konkreten Mietvertrag ab und ist 
in jedem Einzelfall gesondert zu be-
urteilen. Das vollständige Bundes-
gesetzblatt ist im Rechtsinformati-
onssystem abrufbar (www.ris.bka.
gv.at).

Kategoriesätze je m² gemäß   
§	15a	MRG
Kategorie A Eur 3,60
Kategorie B Eur 2,70
Kategorie C Eur 1,80
Kategorie D Eur 0,81
Kategorie D brauchbar Eur 1,80
Kategorie D unbrauchbar Eur 0,90

Wertbeständigkeit des Mietzin-
ses	gemäß	§	45	MRG
Kategorie A Eur 2,39
Kategorie B Eur 1,80
Kategorie C Eur 1,20
Kategorie D brauchbar Eur 1,20
Kategorie D unbrauchbar Eur 0,90
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Foto: www.fotolia.com
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Von vielen nicht bemerkt, hat der 
oö landtag im Dezember 2017 un-
ter anderem ein in einzelnen punkten 

weitreichendes gemeinderechtsan-
passungsgesetz beschlossen.

Gemeinderecht wird
angepasst
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oÖ Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2018

mit lgbl 95/2017 wurde am 28. 
12. 2017 das oÖ gemeinderechts-
anpassungsgesetz 2018 kundge-
macht.  zufolge seinen übergangs-
bestimmungen in artikel XXVi 
ist dieses großteils bereits seit  
1. jänner 2018 in kraft. lediglich 
hinsichtlich weniger teilbereiche, so 
ua hinsichtlich der für den gemein-
debereich besonders relevanten ab-
schaffung des bisherigen zweiglied-
rigen instanzenzuges (näheres 
unten), wurde ein späteres inkraft-
treten, konkret mit 1. juli 2018, 
verfügt.

Welche	Gesetze	sind	betroffen?
Schon die einigermaßen umfassende 
Langbezeichnung des OÖ Gemeinde-
rechtsanpassungsgesetzes 2018 („Lan-
desgesetz, mit dem ….. geändert werden“) 
enthält eine ganze Reihe von – insge-
samt rund 25! – betroffenen sonstigen 
oberösterreichischen Landesgesetzen, 
wie etwa die OÖ Gemeindeordnung 
1990, das OÖ Abwasserentsorgungs-
gesetz 2001, die OÖ Bauordnung, 
das OÖ Gemeinde-Dienstrechts- und 
Gehaltsgesetz 2002, die OÖ Kommu-
nalwahlordnung, das OÖ Leichenbe-
stattungsgesetz 1985 oder das OÖ 
Umweltschutzgesetz. Die meisten 
dieser landesgesetzlichen Änderun-
gen sind allerdings formell bedingte 
Anpassungen und haben ihren recht-
lichen Grund im künftigen Ausschluss 
des administrativen Instanzenzugs in 
den in die Gesetzgebungskompetenz 
des Landes fallenden Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereichs der Ge-
meinde. Neben dem neuen Instanzen-
zug stehen vor allem die Änderungen 
im Zusammenhang mit der „Gemein-
definanzierung NEU“ im Fokus des OÖ 
Gemeinderechtsanpassungsgesetzes 
2018.
Aufgrund gebotener Kürze wird im 
Folgenden daher nur auf diese beiden 
Punkte näher eingegangen. 

Änderung der OÖ Gemeinde- 
ordnung 
Wie berichtet, wurde in OÖ das bishe-
rige Modell der Gemeindefinanzierung 
durch die „Gemeindefinanzierung 
Neu“ mit dem erklärten Hauptziel er-

setzt, im Sinne einer höchstmöglichen 
Gemeindeautonomie die Budgets der 
Gemeinden in der Weise zu stärken, 
dass diese einerseits ihre ordentlichen 
Haushalte ausgleichen und anderer-
seits auch erforderliche Eigenanteile 
für außerordentliche Projekte anspa-
ren können. 
Damit einhergehend verpflichtet die 
nunmehrige Neufassung des § 76 OÖ 
GemO 1990 (Art I Z 2 OÖ Gemeinde-
rechtsanpassungsgesetz 2018) den 
(die) Bürgermeister(in), den Entwurf 
des Voranschlags vor der Auflage zur 
öffentlichen Einsicht und der Vorlage 
an den Gemeinderat bereits ausgegli-
chen zu erstellen. Ist Letzteres nicht 
erfüllt, so ist der Entwurf zuvor der 
Landesregierung vorzulegen, welche 
in Form einer Expertise Vorschläge zur 
Erreichung eines Ausgleichs zu erstat-
ten hat. Darauf aufbauend hat der (die) 
Bürgermeister(in) sodann einen den 
Grundsätzen des § 75 entsprechenden 
neuen Entwurf mit dem Ziel zu erstel-
len, dem Gemeinderat möglichst vier 
Wochen (bisher sechs Wochen) vor 
Beginn des Haushaltsjahres schließlich 
einen ausgeglichenen Voranschlags-
entwurf vorzulegen.
Entsprechendes gilt während des 
Haushaltsjahres für die Erstellung ei-
nes Nachtragvoranschlages, welcher 
ab nun bereits schon dann erforder-
lich sein wird, wenn der ordentliche 
oder außerordentliche Haushalt nicht 
(mehr) ausgeglichen ist. 

Abschaffung	des	gemeindeinternen	
Instanzenzugs 
Anstelle einer gesonderten Regelung in 
jedem einzelnen (Landes)Materienge-
setz wird die entsprechende Neurege-
lung formal im Wege eines generellen 
Ausschlusses des gemeindeinternen 
Instanzenzugs in § 95 OÖ GemO 1990 
(Art I Z 7 Art I OÖ Gemeinderechtsan-
passungsgesetz 2018) bewirkt. Dieser 
Ausschluss kann sich aus verfassungs-
rechtlichen Gründen von vornherein 
nur auf Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde er-
strecken, die dem Bereich der Landes-
gesetzgebung zuzuordnen sind; für 
den Bundesbereich kommt dem OÖ 
Landtag hier keine Befugnis zu.

Wie allerdings aus dem Ausschussbe-
richt hervorgeht, gilt der neue Instan-
zenzug dennoch auch für den Bereich 
der Grund- und Kommunalsteuer, zu 
deren Regelung der Bundgesetzgeber 
zwar an sich grundsätzlich zuständig 
ist, hier aber bis dato nicht von seiner 
finanzverfassungsgesetzlichen Rege-
lungskompetenz Gebrauch gemacht 
hat.

Was sind die Folgen?
War bisher bis auf wenige Ausnahmen 
über eine im betreffenden Bereich 
ergangene erstinstanzliche Bescheid- 
entscheidung vom Gemeinderat als 
Berufungsbehörde zu entscheiden, so 
ist der künftige Rechtsgang ein völlig 
anderer. Nunmehr wird im obigen Zu-
ständigkeitsbereich der administrative 
Instanzenzug beseitigt und durch das 
Modell der zweistufigen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit ersetzt, was dazu führt, 
dass ein Bescheid der Gemeinde in 
Zukunft in erster und letzter Instanz 
ergeht und als solcher nur mehr direkt 
durch Beschwerde beim Landesver-
waltungsgericht OÖ angefochten wer-
den kann.
Wenngleich den Gemeinden auch wei-
terhin zumindest die Möglichkeit eines 
gemeindeinternen Korrektivs in Form 
der Beschwerdevorentscheidung (§ 14 
VwGVG) verbleibt, bedeutet dies für de-
ren Bescheide realistischerweise, dass 
die „Pufferzone“ Gemeinderat wegfällt 
und der erstinstanzliche Bescheid da-

Foto: www.fotolia.com
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her zukünftig noch mehr als ohne-
hin schon bisher eine entsprechende 
Rechtsqualität aufweisen muss, um 
vor dem Verwaltungsgericht bestehen 
zu können. Entsprechendes gilt für den 
Säumnisschutz. Statt des bisherigen 
Übergangs der Entscheidungspflicht 
auf die Oberbehörde Gemeinderat (vgl 
§ 73 AVG) kommt den Verfahrenspar-
teien in Zukunft die Möglichkeit zu, 
sich mit einer Säumnisbeschwerde un-
mittelbar an das Verwaltungsgericht zu 
wenden.

Wie stehen wir dazu?
Der Österreichische Gemeindebund 
und ganz besonders der OÖ Gemein-
debund haben sich lange und deutlich 
zunächst gegen den neuen Instanzen-
zug ausgesprochen, kommt doch die-
ser zweifellos einem massiven Eingriff 
in die kommunale Selbstverwaltung 
gleich. Unsere triftigen Argumente für 
die Beibehaltung der Berufungsinstanz 
Gemeinderat wurden letztlich bereits 
durch die schon vor einigen Jahren ge-
troffene Entscheidung des Bundesge-
setzgebers, auf verfassungsrechtlicher 

Ebene grundsätzlich den neuen Instan-
zenzug umzusetzen, obsolet und war 
es seither letztlich nur eine Frage der 
Zeit, wie lange auch in unserem Bun-
desland die Gemeindeberufungsins-
tanz noch „zu halten“ sein wird. Wenn-
gleich auch im Ausschussbericht von 
behaupteten Kosteneinsparungen auf 
Gemeindeebene und rascheren Ver-
fahren die Rede ist, ist dadurch unsere 
diesbezügliche Skepsis nicht gänzlich 
ausgeräumt und wird letztlich erst die 
Praxis erweisen, ob dem dann tatsäch-
lich so ist. Was die Frage betrifft, wie 
unsere Gemeinden den neuen Anfor-
derungen gewachsen sein werden, so 
stimmen uns die praktischen Erfahrun-
gen unserer Rechtsberatung aus den 
schon bisher möglichen Anfechtungen 
von Gemeinderatsbescheiden vor dem 
Verwaltungsgericht zuversichtlich. Zah-
lenmäßig betrachtet wurden jedenfalls 
die betreffenden Anfechtungen bisher 
überwiegend zugunsten der Gemein-
den entschieden!

Ab wann ist es so weit?
Hierzu setzen die Übergangs- bzw In-

krafttretensbestimmungen des Art 
XXVI den 1. Juli 2018 fest und normie-
ren Folgendes:
(Zitat) „Verfahren …… der Gemeinde, in 
denen der Bescheid der Behörde erster 
Instanz bis zum Ablauf des 30. Juni 2018 
erlassen worden sind, sind nach den bis 
dahin geltenden Bestimmungen weiter-
zuführen.“ (Zitatende)
Das bedeutet insbesondere, dass ge-
gen derartige Bescheide weiterhin 
Berufung an den Gemeinderat und 
gegen dessen Entscheidung sodann 
Beschwerde an das Verwaltungsge-
richt erhoben werden kann, wobei die 
Zuständigkeit der Gemeindeinstanzen 
dabei etwa auch in jenen Fällen weiter 
bestehen bleibt, in denen der Verfas-
sungs- oder Verwaltungsgerichtshof 
aufgrund eines Rechtsmittels entschie-
den hat. Im Ergebnis also kommt es 
auf den Zeitpunkt der Zustellung des 
Erstbescheides an. Diese gilt in einem 
Mehrparteienverfahren, wie es etwa 
ein Baubewilligungsverfahren ist, be-
reits dann als bewirkt, wenn ein sol-
cher Bescheid zumindest einer Partei 
gegenüber erlassen worden ist. Ha.

umsetzung oö elternbeitragsverordnung 2018

Die oö elternbeitragsverordnung 
2018 bzw der erlass zu ihrer um-
setzung vom 15. jänner 2018 ha-
ben verständlicherweise zu einer 
gehörigen aufregung und grober 
Verstimmung bei vielen oberöster-
reichischen gemeinden geführt. Da-
bei ging es weniger um den inhalt 
– auch dazu gab und gibt es viele 
kritische stimmen – sondern um die 
Vorgaben zur praktischen umset-
zung und hier wieder vor allem die 
umsetzungsfrist.

erforderlichen Tarifordnungen noch 
im Jänner 2018 vor. Viele Gemeinden 
hatten aber für Jänner keine reguläre 
Sitzung eingeplant, sodass gesonderte 
Gemeinderäte nur für diese Beschluss-
fassung einberufen werden mussten. 
Natürlich bedeutete das auch zusätz-
liche Kosten (Sitzungsgeld etc) für die 
betroffenen Gemeinden, die unter 
Umständen höher lagen als die Eltern-
beiträge, die man dadurch früher ein-
heben konnte.

Die zwingende Vorgabe, die Tarif-
ordnung noch im Jänner zu beschlie-
ßen, war für viele dabei nicht wirklich 
nachvollziehbar, weil § 16 Abs 2 der 
Oö Elternbeitragsverordnung 2018 
ja wie folgt lautet: „Die Rechtsträger 
dürfen die Tarifordnung bereits nach 
Beschlussfassung dieser Verordnung 
in der Oö Landesregierung erlassen, 
jedoch frühestens mit dem 1. Feb-
ruar 2018 anwenden.“ Aus der For-

mulierung „... jedoch frühestens mit 
dem 1. Februar 2018 anwenden ...“ 
scheint sich doch klar zu ergeben, dass  
der Verordnungsgeber hier nicht „spä-
testens“ gemeint hat. Damit sollte den 
Vorgaben der Verordnung wohl auch 
dann entsprochen sein, wenn die  
Tarifordnung erst nach dem 1. Febru-
ar 2018 zur Anwendung kommt. Wie 
gesagt – das Amt der Oö Landesregie-
rung bzw das Land OÖ sah und sieht 
das anders.

Natürlich haben wir es oft mit komple-
xen und komplizierten Rechtsfragen zu 
tun und natürlich hat letztlich die Auf-
sichtsbehörde eine für die Gemeinden 
verbindliche Entscheidung zu treffen. 
Wenn aber die zugrunde zu legenden 
Regelungen Spielraum für eine prak-
tische Umsetzung in den Gemeinden 
geben, sollte auch die Aufsichtsbehör-
de bemüht sein, diese im Interesse der 
Gemeinden zu nutzen.

Die Beschlussfassung 
verursachte vielerorts 
zusätzliche Kosten.

Tatsächlich gab das Land nämlich eine 
verpflichtende Beschlussfassung der 
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oö Luft wird immer sauberer

in sachen luftqualität lässt sich das 
jahr 2017 zweigeteilt bilanzieren: 
Die erste hälfte brachte aufgrund 
ungünstiger witterungslage etwas 
höhere werte (feinstaub, no2) im 
Vergleich zum Vorjahr. in der zwei-
ten jahreshälfte lagen die werte  
allerdings unter denen des Vor- 
jahres (no2). Das ergibt in summe 
eine annähernd gleiche bilanz wie 
2016. 

Der erfreuliche Trend sinkender Werte 
von Luftschadstoffen setzt sich somit 
fort – ein Erfolg der Luftsanierungs-
maßnahmen in OÖ und damit für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung.
LR Anschober: „Die wichtigsten Ursa-
chen für die Erfolge der Luftsanierung 
sind Emissionsverringerungen bei der 
Großindustrie und vor allem die Um-
setzung der Energiewende mit dem 
Ausstieg aus der Verbrennung von 
Kohle, Öl und Gas. Aber auch die ge-
setzten Maßnahmen (Luft-100er und 
LKW-Fahrverbot für Uralt-LKWs) rund 
um die Messstelle A1/Enns-Kristein zei-
gen deutliche Erfolge. Nun gilt es, auch 
die verbleibende Baustelle Linz/Rö-
merbergtunnel zu sanieren. Übrigens: 
Ohne Diesel-Skandal hätten wir auch 
beim Römerberg keine Überschreitung 
der Grenzwerte!“

Das Jahr 2017 war leider nicht so staub-
arm wie das Jahr davor. Es gab im Jän-
ner und Februar mehrere ausgeprägte 
Staubepisoden. 
Die meisten Überschreitungstage gab 
es in Linz, 25 Tage (bis 18. 12.) an der 
Messstelle Linz-Römerberg, 24 bei der 
Voestbrücke, 23 im Stadtpark. 

Die Konzentration an PM2,5-Feinstaub 
war im Jahresmittel etwas höher als 
2016. Der Jahresmittelwert wird an der 
Messstelle für den AEI (Average Expo-
sition Index) Linz-Stadtpark ebenso wie 
in Wels etwa 14,4 μg/m³ betragen. Das 
ist weit unter dem derzeitigen Grenz-
wert (25 μg/m³) und auch noch unter 
dem Zielwert, den Österreich 2020 im 
Mittel erreichen muss (15,1 μg/m³).

LR Anschober: „Das ist ein erfreulicher 
Erfolg der Luftsanierungsmaßnahmen 
in OÖ und damit für den Gesundheits-
schutz der Bevölkerung – vor allem Kin-
der, Ältere und Menschen mit Atem-
wegsproblemen sind von Feinstäuben 
betroffen. Nicht vergessen dürfen wir 
beim Feinstaub aber auf die Witte-
rungslage: So sind die Auswirkungen 
der Silvesterfeuerwerke zB vielfach ge-
ringer bei Niederschlägen und Wind.“

LR Anschober: „Als Umwelt-Landesrat 
und absoluter Tier-Freund rufe ich zu 
weniger Silvester-Feuerwerken auf. 
Denn Feuerwerke sind nicht nur teuer, 
sie gefährden auch Menschen – rund 
tausend Österreicher(innen), darunter 
200 Kinder werden nach pyrotechni-
schen Unfällen ins Spital eingeliefert; 
gefährden die Gesundheit von Mensch 
und Tier durch hohe Schallpegel von 
bis zu 170 dB und die Natur durch 
die Freisetzung von Schwermetallen 
und Feinstaub-Konzentrationen, die in 
Städten um das 10- bis 15-fache über-
schritten werden. Silvester-Spaß geht 
auch ohne eigenes Feuerwerk!“

Bilanz 2017: Stickstoffdioxid
Der Jahresmittelwert 2017 beträgt in 
Enns-Kristein voraussichtlich etwas 

unter 44  μg/m³ und in Linz-Römer-
berg etwas über 46 μg/m³, in beiden 
Fällen damit leicht über dem Wert des 
Vorjahres. Wie schon in den vergan-
genen Jahren wird damit aber sowohl 
der Grenzwert der EU von 40 μg/m³ als 
auch der im IG-L derzeit festgesetzte 
Jahresmittelgrenzwert von 35 μg/m3 

deutlich überschritten. 
Dazu zeichnen auch zwei Umstände 
mitverantwortlich: Häufigere aus- 
tauscharme Wetterlagen im Alpenvor-
land sowie die Verkehrszunahme (auf 
der A1 um mehr als 3 %). Auch wenn 
die spezifischen NOx-Emissionen der 
Fahrzeugflotte etwas abgenommen 
haben dürften, bildete sich während 
des trockenen Sommers viel NO2. 

Erfreulich ist: Der langjährige Trend 
geht in Enns-Kristein erkennbar nach 
unten, auch an den übrigen, nicht so 
verkehrsnahen Stationen ist inzwi-
schen ein leichter Trend nach unten 
ablesbar – doch der Handlungsbedarf 
am Römerbergtunnel bleibt.

LR Rudi Anschober: „Die gesetzten 
Maßnahmen in Enns-Kristein mit 
Luft-Hunderter und Fahrverboten für 
Uralt-LKWs samt verstärkter Kontrol-
len zeigen Wirkung, auch wenn der 
Grenzwert noch immer nicht eingehal-
ten wird. Massiven Handlungsbedarf 
haben wir aber in Linz/Römerbergtun-
nel, wo abertausende Anrainer(innen) 
auch direkt von den Auswirkungen  
betroffen sind. Seit Jahren versuche 
ich mit der Landesregierung hier eine  
Lösung herbeizuführen, bisher leider 
vergeblich. Dies wird aber DIE Um-
welt-Herausforderung für OÖ im Jahr 
2018!“

Jahresmittelwerte von PM2,5 von 2005 bis 2017 Quellen: Land OÖ Stickstoffdioxid – Jahresmittelwerte 2001–2017 (Stand 18.12.17)



 oÖ GemeindezeitunG                     . 23Februar 2018

berichte aus dem brüsselbüro

▪ EU-Mittel für Städte und Regio-
nen: AdR bietet Online-Kurs

Der Ausschuss der Regionen organi-
siert seit 15. Jänner 2018 einen sechs-
wöchigen Online-Kurs über aktuelle 
und zukünftige EU-Förderprogramme 
und Finanzierungsmöglichkeiten auf 
lokaler und regionaler Ebene. Ziel-
gruppe sind Mitarbeiter und Entschei-
dungsträger auf lokaler Ebene, die Teil-
nahme ist kostenlos.

Das Online-Seminar richtet sich in ers-
ter Linie an mit EU-Angelegenheiten 
befasste Mitarbeiter von Gemeinden 
und Regionen und soll Grundkenntnis-
se über den EU-Haushalt vermitteln. 
Unter den Vortragenden finden sich 
der Präsident des Ausschusses der 
Regionen sowie hochrangige Beamte 
aus AdR, EU-Kommission und Europäi-
scher Investitionsbank. 
Wöchentlich wird ein Thema erar-
beitet, wobei der Lernaufwand mit 
ca 11/2 Stunden angegeben wird. Den 
Abschluss bildet eine Live-Debatte 
mit Budgetkommissar Oettinger und 
AdR-Präsident Lambertz am 22. Febru-
ar 2018.

Folgende Themen stehen im Fokus:
• Regionen und Städte in der EU;
• Der EU-Haushalt: Einnahmen, Aus-

gaben, Management und Perspekti-
ven;

• Chancengleichheit, wo immer wir 
leben: Weil die EU in meine Region 
investiert;

• Die soziale Dimension der EU-Finan-
zierung;

• Stimulierung der lokalen und regio-
nalen Wirtschaft: Finanzierung und 
Beratung von Investitionen in Städ-
ten und Regionen; 

• Die Zukunft Europas: Optionen und 
Debatten;

Interessierte, die ohne aktive Beteili-
gung lediglich die Kursinhalte einsehen 
wollen, können dies ein Jahr lang tun. 
Aktive Teilnehmer können den Kurs 
mit einem Zertifikat abschließen. 

Nähere Informationen und der Link zur 
Registrierung finden sich unter dem 
Link https://cor.iversity.org/fr/courses/
eu-mittel-fur-ihre-region-oder-stadt-
erfolgreich-nutzen.

▪ Sicherheitskonferenz für Bürger-
meister

Am 8. März 2018 findet in Brüssel 
eine große Sicherheitskonferenz zum 
Thema „Aufbau urbaner Schutzvor-
kehrungen gegen terroristische Be-
drohung“ statt. Zielgruppe sind Bür-
germeister betroffener Städte bzw 
lokale Entscheidungsträger, die sich 
über Best-practice-Beispiele informie-
ren wollen.

Die EU-Kommission veröffentlichte im 
Oktober 2017 einen Aktionsplan für 
den besseren Schutz des öffentlichen 
Raums und kündigte darin mehre-
re konkrete Maßnahmen an. Die am  
8. März geplante Sicherheitskonferenz 
soll va den direkten Kontakt zwischen 
Lokalpolitikern ermöglichen. Bürger-

Mag. Daniela Fraiß
Leiterin des Brüsseler Büros

des Österreichischen Gemeindebundes
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meister, deren Städte Ziel terroristi-
scher Anschläge waren, werden über 
Erfahrungen und Folgemaßnahmen 
berichten. Außerdem befasst man sich 
mit Sicherheitsmaßnahmen bei Mas-
senveranstaltungen sowie im öffentli-
chen Raum, inklusive öffentlicher Ge-
bäude. Die Kommission wird konkrete 
Projekte vorstellen, die für die kommu-
nale Ebene von Bedeutung sein könn-
ten. 

Die Konferenz findet ganztägig in Brüs-
sel statt, interessierte Bürgermeister 
sollten sich den Termin vormerken. 
Nähere Informationen folgen in Kürze. 
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e-Government – Vom und für Praktiker

 Mag. (FH) Reinhard Haider
  E-Government-Beauftragter

des OÖ Gemeindebundes

Die Bürger entscheiden,
ob sie Amtswege 

digital oder klassisch
am Amt erledigen 

wollen.

▪ Vom E-Government zum 
M-Government

Bei der Entwicklung der neuen On-
line-Plattform www.oesterreich.gv.at 
sollen insbesondere erleichterte Zu-
gangsmodalitäten (Single-Sign-On), Be-
nutzerfreundlichkeit sowie die Kompa-
tibilität mit unterschiedlichen mobilen 
Endgeräten im Fokus stehen. Im End-
ausbau sollen die wichtigsten Behör-
denwege auch via App am Smartphone 
erledigt werden können. Die neue Digi-
talministerin Margarethe Schramböck 
meinte dazu: „Das Motto lautet vom 
E-Government zum M-Government. 
Entscheidend ist die Wahlfreiheit, ob 
man seine Amtswege digital oder klas-
sisch am Amt erledigen will. Die Bürger 
sollen selbst entscheiden, wie sie mit 
uns kommunizieren wollen, der Staat 
soll das nicht verordnen.“ Das neue An-
gebot ist für frühestens Ende 2018 zu 
erwarten. An dieser Stelle wird rechtzei-
tig darüber berichtet.

Was ist M-Government ?
Mobile Government bezeichnet „… die 
mobile Abwicklung geschäftlicher Pro-

zesse im Zusammenhang mit Regieren 
und Verwalten mithilfe von Informa-
tions- und Kommunikationstechniken 
über elektronische Medien“.

Mobile Endgeräte wie Smartphones ha-
ben in Österreich eine Marktdurchdrin-
gung von rund 95 % erreicht. Die Besu-
cher der Gemeindewebseiten kommen 
mit bis zu 50 % ebenfalls bereits von 
mobilen Internet-Geräten. Daher erfol-
gen elektronische Services mittlerweile 
sehr oft über den Einsatz mobiler End-
geräte wie Smartphone und Tablet. 

Laut OECD stellen mobile Dienste auch 
in schwächer entwickelten Ländern 
eine Alternative zu kostenintensiven 
Infrastrukturen dar. Die Bereitstellung 
von Informationen und auch die Betei-
ligung der Bevölkerung an politischen 
Prozessen kann durch den Einsatz von 
M-Government optimiert werden. Der 
Einsatz neuer Kommunikationskanäle 
verändert die Kommunikation mit dem 
Bürger. Mobile Government ermöglicht 
es, dass vice versa der Bürger sich an 
die Verwaltung wendet, so wie auch die 
Verwaltung dem Bürger Informationen 
an das mobile Endgerät sendet.

Mögliche Anwendungen von  
M-Government
• Mobiles Beschwerdemanagement

• Erinnerungen an Mülltermine, Infor-
mationen zu Veranstaltungen, Hin-
weise bei möglichen Naturkatastro-
phen

• Ersuchen um Mithilfe bei verschiede-
nen Aktionen

• Bezahlen von Parktickets, Kauf von 
Veranstaltungskarten

• ...

Für Websiten ist der Einsatz von „Res-
ponsive Webdesign“ heutzutage erfor-
derlich. Dadurch passt sich die Website 
automatisch an jedes Endgerät an und 
ist zB auf Smartphones gut erfassbar. 
Wie im E-Government muss auch beim 
Angebot von M-Government umfas-
send geprüft werden, welche Dienstleis-
tungen sich für mobile Anwendungen 
eignen und ob die Sicherheitsstandards 
erfüllt werden können.  

Meine Meinung
Mobile fi rst? Diese Frage stellt sich. 
Wesentlich ist, dass eine Behörde ihre 
Prozesse im Griff  hat, dann werden die 
Bürger zufrieden sein, ob im Rathaus, 
per Telefon, auf der Website oder per 
M-Government.

PS: Diskutieren Sie diesen Artikel unter 
der Webadresse www.ooegemeinde-
bund.at/egovforum des OÖ Gemeinde-
bundes.

M-Government: Die neue Digitalministerin Schramböck ist von M-Government überzeugt, 
Medien wie futurezone.at kommentieren positiv
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Heizkostenzuschuss 2017/2018 beschlossen

in der Dezembersitzung der lan-
desregierung wurde auf antrag von 
sozial-landesrätin birgit gerstorfer 
ein heizkostenzuschuss für finanzi-
ell schlechter gestellte oberöster-
reicherinnen und oberösterreicher 
beschlossen. in summe wurden da-
für 3,095 millionen euro im budget 
vorgesehen. im vergangenen jahr 
wurden rund 20.500 oberöster-
reicherinnen und oberösterreicher 
durch den heizkostenzuschuss un-
terstützt.

„Die jährlichen Heizungskosten stel-
len für Personen mit geringem Ein-
kommen eine enorme Belastung dar. 
Gerade in den kalten Wintermonaten 
ist die Gemeinschaft gefragt, einkom-
mensschwachen Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreichern solidarisch 
unter die Arme zu greifen. Alleine im 
vergangenen Jahr konnten durch den 
Zuschuss 20.500 Oberösterreicherin-

nen und Oberösterreicher sowie deren 
Familien unterstützt werden“, so Birgit 
Gerstorfer, die als Sozial-Landesrätin 
den Heizkostenzuschuss 2017/2018 
auf den Weg gebracht hat.

Der Heizkostenzuschuss für die Heiz-
periode 2017/2018 beträgt wieder 152 
Euro und gebührt allen Oberöster-
reicherinnen und Oberösterreichern, 
deren durchschnittliches monatliches 
Nettoeinkommen die Höhe der Aus-
gleichszulagenrichtsätze 2017 nicht 
überschreitet (aller der tatsächlich im 
Haushalt/der Wohnung lebenden Per-
sonen).

Die Ausgleichszulagenrichtsätze 2017 
betragen für:

• Alleinstehende: 889,84 Euro
• Ehepaar/Lebensgemeinschaften: 

1.334,17 Euro (Erhöhung je Kind: 
166,37 Euro)
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Die Bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung deckt die Kosten des Heizens be-
reits ab, weswegen Personen, die zur-
zeit die Mindestsicherung beziehen, 
keinen Anspruch auf den Heizkosten-
zuschuss haben. Oberösterreicherin-
nen und Oberösterreichern, welche die 
Mindestsicherung im Jahr 2017 nur für 
wenige Monate bezogen haben, wird 
analog zu dieser Regelung pro Bezugs-
monat 1/12 des Heizkostenzuschusses 
zum Abzug gebracht.

Die Antragsfrist für den Heizkosten-
zuschuss läuft noch bis 13. April 2018. 
Anträge können in den Gemeinde- 
ämtern bzw Magistraten gestellt wer-
den. 

Ein Antragsformular steht auch auf 
der Homepage des Landes OÖ unter  
http://www.land-oberoesterreich.gv.at 
zum Download bereit.
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das besondere an meiner Gemeinde ist …
attnang-Puchheim … oder alle guten dinge sind zwei!

Doppelter	 Stadtname	 –	 Nomen	 est	
omen
Der Name unserer Stadt lässt erahnen, 
dass sich zwei Ortsteile vereinigt ha-
ben. Seit 1912 lautet der Gemeindena-
me Attnang-Puchheim. Doch nicht nur 
der Name unserer Stadt besteht aus 
zwei Teilen, auch sonst gibt es vieles in 
zweifacher Ausführung. 
Die Stadt verfügt über die beiden frei-
willigen Feuerwehren Attnang und 
Puchheim. Ebenso musizieren zwei 
Musikvereine: Die Eisenbahner Stadt-
musik und die 1. OÖ Hubertusmusik-
kapelle. Auch zwei Pfarren sind Teil 
unseres Stadtlebens: Die Pfarre Maria 
Puchheim, welche die weit über die Be-
zirksgrenzen hinaus bekannte Basilika 
und die kleinere Georgskirche, in der 
die Mutter der letzten österreichischen 
Kaiserin Zita von Bourbon-Parma be-
graben liegt, beherbergt. Die Pfarre Hl. 
Geist Attnang verfügt ebenfalls über 
zwei Gotteshäuser: Die Pfarrkirche Hl. 
Geist sowie die sehr idyllisch auf einer 
Anhöhe gelegene Martinskirche im 
Ortsteil Alt-Attnang. 

Großes Augenmerk auf Kinderbe-
treuung
Auch die Bildungseinrichtungen gibt’s 
in Attnang-Puchheim zum größten 
Teil doppelt bzw sogar in dreifacher 
Ausführung. Neben zwei öffentlichen 
Kindergärten und zwei Volksschulen 
mit Hort und der Neuen Mittelschu-
le ergänzen die Franziskanerinnen 
das Bildungsangebot mit einem pri-

vaten Kindergarten samt Krabbelstu-
be, Volksschule und Hort. Besonders 
stolz ist man in Attnang-Puchheim, 
dass man seit Jahren zu den wenigen 
Gemeinden mit der Top-Bewertung 
„1A“ im Kinderbetreuungsatlas zählt. 
Bereichert wird das Angebot für alle Al-
tersgruppen noch um ein stets ausge-
buchtes Eltern-Kind-Zentrum sowie ein 
großzügiges und modernes Jugend-
zentrum.

Geschichte	trifft	Moderne
Das herrliche Schloss Puchheim mit 
seinem Arkadenhof beherbergt das 
Kloster der Redemptoristen. Das 
Vorschloss bietet ua der Landesmu-
sikschule, der Galerie und dem Bil-
dungszentrum Maximilianhaus eine 
besondere Wirkungsstätte. Der herrli-
che Innenhof wird im Sommer gerne 
für Open-Air-Konzerte und im Winter 
für den idyllischen Weihnachtsmarkt 
Schloss Puchheim genützt. Ein wahres 
Juwel sind die dazugehörigen Schloss- 
teiche in der Puchheimer Au. Diese 
bieten mit dem Baumkreis, dem Na-
turlehrpfad und dem Parcours Spa-
ziergängern, Läufern und im Winter 
auch Eisläufern und Eisstockschützen 
ein Naturerlebnis, das Seinesgleichen 
sucht.

Alles auf Schiene
Das „Eisenbahnerstadt“-Image kann 
und will Attnang-Puchheim nicht leug-
nen. Und das ist auch gut so. 2014 
wurde der neue Bahnhof samt Bus-

bahnhof modernisiert. Dieser Bahn- 
knotenpunkt wird täglich von bis zu 
8.000 Fahrgästen frequentiert. 

21.	April	1945	–	Eine	Stadt	in	Schutt	
und Asche
Leugnen kann und will man auch nicht 
die traurige Kriegsgeschichte unserer 
Stadt. Am 21. April 1945 – dem Tag der 
Tränen – griffen 300 amerikanische 
Flugzeuge unsere Stadt drei Stunden 
lang an. Mindestens 700 Menschen 
starben im Bombenhagel, darunter 
viele Flüchtlinge, die in Zügen getrof-
fen wurden. Dieser Angriff machte Att- 
nang-Puchheim zur Stadt mit der 
höchsten Todesrate Österreichs im 
Zweiten Weltkrieg.

Spitzberg	 als	 Sport-,	 Freizeit-	 und	
Veranstaltungstreffpunkt
Im Sommer betreibt die Stadtgemein-
de am sogenannten Spitzberg das Frei-
bad Apumare, das mit einer Wasserflä-
che von 1.142 m² und einer Liegefläche 
von 20.000 m² mit wunderschönem al-
ten Baumbestand Badegäste weit über 
die Bezirksgrenzen hinaus anzieht. 
Neben zahlreichen Sportvereinen und 
einer Hundeschule sind auch die Base-
baller der „Athletics“, ua dreifacher ös-
terreichischer Staatsmeister, am Spitz-
berg beheimatet. 

Fotos: Stadtgemeinde Attnang-Puchheim
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Wie sehen wir oberösterreicher Wirtschaftsthemen?

Der länderkompass oÖ – erstellt vom 
institut für strategieanalysen (isa) 
im auftrag des wirtschaftsressorts 
des landes oÖ – soll ein detailliertes 
bild zu den einstellungen und aktuellen 
sichtweisen der bevölkerung zu ausge-
wählten schwerpunktthemen liefern. 
er basiert auf einer online-befragung 
von 1.000 oberösterreicherinnen und 
oberösterreichern und erlaubt damit 
differenzierte auswertungen, etwa 
nach geschlecht, alter oder bildungs-
grad. Der aktuelle länderkompass oÖ 
hat sich insbesondere mit den themen 
arbeitsmarkt und wirtschaft im bun-
desland sowie technologie und Digita-
lisierung beschäftigt.

Die oberösterreichische Bevölkerung 
ist mit der Lebensqualität im Bundes-
land sehr zufrieden: Neun von zehn 
Befragten bezeichnen sie als sehr oder 
eher hoch, die Ergebnisse fallen unter 
Männern wie Frauen und jüngeren wie 
älteren Befragten ähnlich aus. 

Mit der eigenen privaten wirtschaftli-
chen Situation sind knapp drei Viertel 
sehr oder eher zufrieden. 37 % erwar-
ten in den kommenden Jahren daran 
keine Änderung, 44 % blicken optimis-
tisch in die Zukunft, wobei besonders 
jüngere Befragte (unter 30 Jahre) noch 
positiver antworten. 

Die Oberösterreicherinnen und Ober-
österreichischer schätzen die Arbeits-
marktsituation in ihrem Bundesland 
überwiegend positiv ein, knapp 70 % 
bezeichnen sie als sehr oder eher gut. 
Rund die Hälfte der Befragten ist zu-
dem der Ansicht, dass die Jobsituation 
in OÖ tendenziell besser ist als im Rest 
von Österreich, nur 6 % bewerten sie 
schlechter. 

Junge Menschen, die sich noch in Aus-
bildung befinden, sind hinsichtlich ihrer 
Chancen am Arbeitsmarkt gespalten: 
Zwar meint gut die Hälfte, dass es für 
sie in Zukunft leicht sein wird, einen Ar-

beitsplatz in OÖ zu finden, 45 % haben 
aber Bedenken. 

Die aktuelle wirtschaftliche Lage in OÖ 
wird von der Bevölkerung noch etwas 
besser als die Arbeitsmarktsituation 
eingeschätzt. Vier von fünf Befragten 
meinen, dass diese derzeit sehr oder 
eher gut ist. 

Im Österreichvergleich hält eine Mehr-
heit (56 %) OÖ als Standort für Betriebe 
und Unternehmen für attraktiver, 30 % 
bewerten den Standort durchschnitt-
lich. 

Die Zahl der Unternehmen, die pro Jahr 
tatsächlich in OÖ gegründet werden, 
wird von den Befragten eher niedrig 
eingeschätzt: 36 % meinen, dass bis zu 
100 Betriebe pro Jahr neu gegründet 
werden, in Summe schätzen 83 % diese 
Zahl auf maximal 1.000.
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initiativen gegen Lebensmittelverschwendung

seit 2013 setzt das umweltressort 
von lr anschober initiativen gegen 
lebensmittelverschwendung, um 
bewusstsein zu schaffen, noch gute 
produkte vor dem abfall zu bewah-
ren oder auch die handlungsweisen 
von supermärkten oder großküchen 
zu optimieren. Denn jährlich landen 
allein in oÖ lebensmittel im wert 
von rund 300 euro pro haushalt im 
abfall, weltweit erreicht ein Drittel 
der erzeugten lebensmittel ihren 
zweck nicht. lr anschober: „ich 
möchte dazu aufrufen, etwas gegen 
dieses system der Verschwendung 
zu unternehmen.“

Bei der diesjährigen Kochshow-Tour 
„Kochtopf statt Mistkübel“, va wäh-
rend der Konzerte auf der Burg Clam, 
herrschte großes Interesse und viele 
Genießer(innen) und Interessierte wa-
ren dabei, als aus Lebensmitteln, die 
ansonsten trotz guter Qualität im Ab-
fall landen würden, weil sie nicht der 
optischen Norm entsprechen oder ihr 
Mindesthaltbarkeitsdatum überschrit-
ten ist, tolle Speisen gekocht wurden. 
Pro Portion wurde eine freie Spende 
eingehoben. Die Gesamteinnahmen 
tun nun weiterhin Gutes, sie wurden 
von LR Anschober an Vereine der Zivil-
gesellschaft übergeben: 1.000 Euro für 

das Vinzenzstüberl der Barmherzigen 
Schwestern, 1.000 Euro für den Sozi-
alverein B37, 1.000 Euro für die Kup-
fermuckn der ARGE Obdachlose, 1.000 
Euro an die ARGE OÖ Frauenhäuser.

LR Anschober: „Ein herzliches DANKE 
an dieser Stelle an die Kochshow-Part-
ner Bio Austria, Unimarkt, Spar, Biohof 
Achleitner, Naturbackstube Honeder 
und Burg Clam und an Organisatorin 
Sabine Reisinger und natürlich an Sie 
– nur mit Ihrer Unterstützung konn-
te ,Kochtopf statt Mistkübel‘ an vielen 
Terminen stattfinden, so viele Men-
schen erreichen und kann mit den 
Spendenerlösen noch weiterhin viel 
Gutes tun!“

Gerade bei Feiertagen und Festtagen 
ist die Gefahr groß, zu viel einzukau-
fen oder zu kochen und somit auch die 
Gefahr, dass viele Produkte im Abfall 
landen. Mit ein paar einfachen Tipps 
lässt sich Lebensmittelverschwendung 
bestmöglich vermeiden:
• Einkaufen mit Einkaufszettel hilft, 

den Überblick zu bewahren; 
• Nein zu Mengenlockangeboten 

„Nimm 3, zahl 2“; 
• Richtige Lagerung von Lebensmit-

teln, etwa Obst und Gemüse, bei 
kühleren Temperaturen, Fleisch/ 
Milch(-produkte) in möglichst unun-
terbrochener Kühlkette, Brot in Na-
turmaterialien, etc;

• Restküche für übrig gebliebene Le-
bensmittel, etwa Semmeln als Brö-
selbrot, oder herrliche Restl-Rezepte 
neu genießen.

Landesrat Rudi Anschober übergab 1.000 Euro für das Vinzenzstüberl der Barmherzigen 
Schwestern Foto: Land OÖ/Werner Dedl

bücher

▪ Hofbauer/Krammer, Lohnsteuer 
2018, MANZ-Verlag, 38. Auflage, 
544 Seiten, br, ISBN: 978-3-214-
08064-8, E 54,–

Das Praxishandbuch Lohnsteuer 2018 soll 
auch in diesem Jahr wieder Ihre tägliche 
Arbeit erleichtern. In bewährter Form ist 
dieses Handbuch nicht nur übersichtlich 
aufgebaut, sondern beinhaltet auch zahl-
reiche Praxisbeispiele zur leichteren Ver-

ständlichkeit sowie einen kostenlosen On-
line-Zugang zum kompletten Inhalt.

In der Neuauflage wurden alle Änderungen 
des Vorjahres eingearbeitet, ua bereits der 
Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2017 
(im Entwurf).
Weiters wurden zusätzliche Kapitel, wie zB 
Beschäftigungsbonus, Konkurrenzklausel, 
Mitarbeiterbeteiligungsstiftung, Pensions-
bonus, berücksichtigt und hinzugefügt. 

Der Tabellenteil beinhaltet wie gewohnt 
sämtliche Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungstabellen für die Lohnverrechnung. 
 Mü.
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BAURECHT

▪ Keine verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen Erhaltungsbeiträge im 
Bauland gem § 28 OÖ ROG

Gegen die Rechtmäßigkeit der Erhaltungs-
beiträge im Bauland gem § 28 OÖ ROG 
wurde beim VfGH Beschwerde eingebracht 
und behauptet, in den verfassungsgesetz-
lich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit 
aller Staatsbürger vor dem Gesetz gem  
Art 7 B-VG und Art 2 StGG sowie auf Unver-
letzlichkeit des Eigentums gem Art 5 StGG 
und Art 1 1. ZPEMRK verletzt zu sein. Der 
VfGH hat die Behandlung der Beschwerde 
abgelehnt, da keine verfassungsrechtlichen 
Bedenken dagegen vorliegen, dass die ge-
samte Grundfläche eines Grundstücks als 

Bemessungsgrundlage für die Beiträge 
herangezogen wird. Ebenso unbedenklich 
ist die Erhöhung der Beiträge für Grund-
stücke, welchen bereits Erhaltungsbeiträge 
vorgeschrieben wurde, sowie die Erhöhung 
der Beiträge um 60 %. (VfGH 21. 9. 2017,  
E 2920/2017-6)

RAUMORDNUNG

▪ Nachbarrechte bei Erlass des  
Flächenwidmungsplans

Aus der Anordnung der Widmungskatego-
rien in Flächenwidmungsplänen erfließen 
grundsätzlich insoweit Nachbarrechte auf 
Beachtung derselben, als die in diesen ge-
nerellen Normen enthaltenen Regelungen 

unter Gesichtspunkten getroffen worden 
sind, die nicht nur öffentliche Interessen, 
sondern auch Interessen der Nachbarn in 
sich schließen (vgl hiezu das hg Erkenntnis 
vom 28. Juni 2005, Zl 2003/05/0091). Wid-
mungskategorien kommen als eine subjek-
tiv-öffentliche Nachbarrechte gewährleis-
tende Norm somit insoweit in Betracht, als 
durch die bestimmte Widmungskategorie 
ein Immissionsschutz gewährt wird (vgl 
hiezu das hg Erkenntnis vom 19. Mai 1998, 
Zl 98/05/0075). (VwGH 21. 11. 2017, Ra 
2016/05/0093)

▪ Kein Anspruch auf widmungsgemäße 
Verwendung von den Nachbarn

Die OÖ BauO 1994 gewährt dem Nachbarn 

rechtsjournal

12 bienengemeinden

auf ihren wiesen und in ihren parks 
nimmt das summen wieder stetig zu: 
zwölf pioniergemeinden in oberöster-
reich setzen sich aktiv für den bienen-
schutz ein und trafen sich in anwe-
senheit von umwelt-landesrat rudi 
anschober zum erfahrungsaustausch 
in linz.

Derzeit gibt es in Österreich ca 690 
Bienenarten, viele davon kämpfen mit 
herben Verlusten bzw sind gar vom 
Aussterben bedroht – einer der Gründe 
ist die sich verschlechternde Umweltsi-
tuation, etwa durch Umweltgifte oder 
Ausräumen der Landschaften. Die be-
kannteste der Bienen ist die Honigbie-
ne, während die Mehrheit der Wildbie-

nen im Boden nistet. Darum begleitet 
das Bodenbündnis Gemeinden dabei, 
nach dem Motto „Unser Boden für Bie-
nen“, bienenfreundlich zu werden: Sie 
können eine wesentliche Rolle für den 
Bienenschutz vor Ort spielen, indem sie 
auf Pestizide auf öffentlichen Grünflä-
chen verzichten, diese bienenfreund-
lich bepflanzen oder die Bevölkerung 
einladen, auch ihre Hausgärten in klei-
ne Oasen für Bienen und andere Nutz-
tiere zu verwandeln. 

Nachdem im Jahr 2015 Aschach a d 
Steyr, Eferding, Neuhofen, Ottensheim, 
Pucking und Weibern als Pilotgemein-
den gestartet sind, haben sich letztes 
Jahr Asten, Dorf a d Pram, Gallneukir-
chen, Ottnang, Utzenaich und Vöckla- 
bruck auf den Weg gemacht: Bienenbe-
auftragte und weitere Vertreter(innen) 
dieser Gemeinden tagten nun in Linz, 
um sich über die Möglichkeiten bie-
nenfreundlicher Maßnahmen zu infor-
mieren: Neben fachlichen Inputs über 
ökologische Unkrautregulierung und 
einer Vorstellung der niederösterreichi-
schen Vorbildgemeinde St. Leonhard 
am Forst stand das Treffen ganz im Zei-
chen von Erfahrungsaustausch unter 
den Gemeinden und Initiativen. 

LR Rudi Anschober: „Wenn Boden und 
Bienen bei der Gemeindeentwicklung 

mitgedacht werden, werden Lebens-
bedingungen erhalten bzw geschaffen. 
Das wollen wir flächendeckend in ganz 
OÖ erreichen. Unsere bienenfreundli-
chen Gemeinden sind Vorbilder im Ein-
satz für mehr Vielfalt und zeigen, dass 
es auch ohne Umweltgifte geht – sie 
übernehmen Verantwortung. Ein wich-
tiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit 
und Erhalt unserer Lebensgrundlagen 
auch für die nächsten Generationen. 
Denn Böden und Bienen bedeuten Le-
ben! Es geht also nicht um die Biene 
alleine, sondern um Insekten, Schmet-
terlinge, Singvögel – und den Verlust 
von Vielfalt und Lebensgrundlagen. Die 
zwölf bienenfreundlichen oö Gemein-
den sind Pilotgemeinden, viele weitere 
wollen ihre Erfahrungen und Lösungs-
ansätze übernehmen. Insgesamt ha-
ben sich ja bereits 90 oö Gemeinden zu 
glyphosatfreien Gemeinden erklärt.“

Mag. Gerlinde Larndorfer-Armbruster, 
Bodenbündnis OÖ: „Die ökologische 
Pflege von öffentlichen Flächen ist ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg zur 
bienenfreundlichen Gemeinde: Mehr 
Vielfalt, die vorausschauende Planung 
und Pflege sowie alternative Methoden 
ermöglichen einen Verzicht auf Glypho-
sat und andere chemische Pestizide. 
Das Bodenbündnis unterstützt die Ge-
meinden auf diesem Weg.“

LR Rudi Anschober beim Treffen der 
bienenfreundlichen Gemeinden in Linz 
  Foto: Land OÖ/Sabrina Liedl
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nicht schlechthin einen Anspruch auf wid-
mungsgemäße Verwendung des Baugrund-
stückes (vgl hiezu das hg Erkenntnis vom  
29. April 1997, Zl 96/05/0210); sie enthält 
nämlich keine Bestimmung, die ausdrück-
lich ein Recht auf Einhaltung der Flächen-
widmung einräumt (vgl hiezu das hg Er-
kenntnis vom 30. Juni 1998, Zl 97/05/0132). 
(VwGH 21. 11. 2017, Ra 2016/05/0093)

▪ Beurteilung der Betriebstype aus-
schlaggebend für die Zulässigkeit in 
Widmungskategorie

Wie der VwGH bereits im Erkenntnis vom 
20. Oktober 2009, 2008/05/0265, in Bezug 
auf die Frage der Zulässigkeit der Verwen-
dung von baulichen Anlagen für den Betrieb 
eines Tierheimes auf als „Grünland“ („für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flä-
chen, Ödland“) gewidmeten Grundstücken 
unter dem Blickwinkel (ua) des § 30 Abs 6 
(und 7) OÖ ROG 1994 idF LGBl Nr 115/2005 
dargelegt hat, geht das OÖ Raumordnungs-
recht für die Beurteilung, ob bestimmte 
Betriebe in einer festgelegten Widmungsart 
zulässig sind, von der Betriebstype aus, wo-
bei nach dem letzten Satz des § 21 Abs 3 OÖ 
ROG 1994 die Beurteilung der Betriebstype 
aufgrund der Art der herkömmlicherweise 
und nach dem jeweiligen Stand der Technik 
verwendeten Anlagen und Einrichtungen 
und der Art und des Ausmaßes der von sol-
chen Betrieben üblicherweise verursachten 
Emissionen zu erfolgen hat. (VwGH 16. 10. 
2017, Ra 2017/05/0112)

▪ Emissionen von baulichen Anlagen 
ausschlaggebend für Zulässigkeit von 
Betrieben

Wesentlich für die Zulässigkeit von Betrie-
ben nach dem OÖ ROG 1994 ist die Beur-
teilung der von einer in baulichen Anlagen 
ausgeübten Tätigkeit üblicherweise aus-
gehenden Emissionen und darauf stellt  
auch § 30 Abs 6 leg cit bei Verwendung 
des Begriffes „Klein- und Mittelbetriebe“ 
ab, wenn darauf hingewiesen wird, dass  
diese Betriebe die Umgebung nicht we-
sentlich stören dürfen, wobei § 30 Abs 7 
zweiter Satz OÖ ROG 1994 zudem auf nicht  
wesentlich störende Betriebe gemäß § 22 
Abs 5 Z 1 OÖ ROG 1994 verweist. Letzte-
re Bestimmung stellt dabei ausdrücklich  
auf die Beurteilung aufgrund der Be-
triebstype ab. (VwGH 16. 10. 2017, Ra 
2017/05/0112)

▪ OÖ ROG-Nov. 2015 ergab keine 
Änderung hinsichtlich der Beurtei-
lung von Betrieben in festgelegten 
Widmungsarten

Die OÖ Raumordnungsgesetz-Novelle 2015 
hat daran, dass die Zulässigkeit eines be-
stimmten Betriebes in der festgelegten 
Widmungsart nach der jeweiligen Betriebs-
type aufgrund der Art der herkömmlicher-

weise und nach dem jeweiligen Stand der 
Technik verwendeten Anlagen und Einrich-
tungen sowie der Art und des Ausmaßes 
der von solchen Betrieben üblicherweise 
verursachten Emissionen zu beurteilen ist, 
nichts geändert. (VwGH 16. 10. 2017, Ra 
2017/05/0112)

▪ Kompetenz der Festsetzung der 
Flächenwidmungen bleibt trotz 
Versagung der aufsichtsbehördlichen 
Genehmigung bei Gemeinde

Nach der Judikatur des Verwaltungsge-
richtshofes obliegt es grundsätzlich dem 
wohlerwogenen Ermessen der Gemeinde-
vertretung, die Widmungen von Gemein-
deflächen festzulegen. Bei der Ausübung 
dieses Planungsermessens hat sie dabei 
aber –  unter anderem  – die Ziele der ört-
lichen Raumordnung zu berücksichtigen. 
Die mögliche Versagung der aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung allein bedeutet 
keinen verfassungs- oder sonst rechtswid-
rigen Eingriff  in die grundsätzlich gegebe-
ne raumordnungsrechtliche Gestaltungs-
kompetenz der Gemeinde (vgl  dazu die 
grundsätzlichen Ausführungen in VwGH   
20. 6. 2002, 2001/06/0003  (Tirol); vgl  dazu 
auch  VwGH  13. 6. 2012, 2010/06/0248). 
(VwGH 22. 11. 2017, Ra 2015/06/0055)

▪ Kein Mitspracherecht des Nachbarn 
bei land- und forstwirtschaftlichem 
Betriebsgebäude

Soweit in § 22 Abs 2 OÖ ROG 1994 die Zu-
lässigkeit von Gebäuden land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe geregelt ist, ist 
kein Immissionsschutz vorgesehen, zur 
Widmungsgemäßheit eines solchen Ge-
bäudes, wie auch zu der Frage, ob ein land-
wirtschaftliches Gebäude vorliegt, besteht 
somit kein Mitspracherecht eines Nachbarn 
(Hinweis VwGH 13. 11. 2012, 2009/05/0153). 
(VwGH 21. 11. 2017, Ra 2016/05/0093)

VERWALTUNGSVERFAHREN

▪ Befangenheit des Amtssachverstän-
digen

Wurde im Verwaltungsverfahren ein 
Amtssachverständiger beigezogen und 
war dieser auch vor dem Verwaltungs-
gericht für die gutachterlichen Aus-
führungen zuständig, lässt dies noch 
keine Bedenken gegen deren volle Un-
befangenheit begründen. Insbesondere 
auch deshalb, weil die auf deren Qualifika-
tion beruhende Begutachtung keinem Wei-
sungsrecht unterliegt (vgl VwGH 26. 7. 2016, 
Ra  2016/05/0062,  mwN; vgl  auch VwGH   
3. 8. 2016, Ro  2016/07/0008,  0009,  mwN).  
Werden in der Beschwerdebegründung als 
Gründe für die behauptete Untauglichkeit 

bzw Unbefangenheit des Amtssachver- 
ständigen eine „politische Weisung“ 
bzw  durch eine „zweimalige Nicht-Geneh-
migung des positiven Amtsberichtes“ an-
geführt, so sind diese nicht ausreichend 
als Begründung. (VwGH 22. 11. 2017, Ra 
2015/06/0055)

▪ Kein Anspruch auf Abänderungs- und 
Behebungsrecht

Nach §  68 Abs  1  AVG sind Anbringen 
von Beteiligten, die außer den Fällen der 
§§  69  und  71 die Abänderung eines der 
Berufung nicht oder nicht mehr unter- 
liegenden Bescheides begehren, wenn  
die Behörde nicht den Anlass zu einer  
Verfügung gemäß den Abs  2  bis  4 findet, 
wegen entschiedener Sache zurückzuwei-
sen. Auf die Ausübung des der Behörde 
gemäß den Abs 2 bis 4 zustehenden Abän-
derungs- und Behebungsrechtes steht nie-
mandem ein Anspruch zu (§ 68 Abs 7 ers-
ter  Satz  AVG). (VwGH 14. 12. 2017, Ro 
2016/07/00139)

▪ Abweisung Beschwerde bedeutet 
Erlass inhaltsgleicher Bescheid

Nach der Judikatur des Verwaltungsge-
richtshofes ist ein Erkenntnis, mit dem das 
Verwaltungsgericht die gegen einen ver-
waltungsbehördlichen Bescheid erhobene 
Beschwerde als unbegründet abweist und 
den Bescheid unverändert lässt, derart zu 
werten, dass das Verwaltungsgericht ein 
mit dem Inhalt des verwaltungsbehördli-
chen Bescheides übereinstimmendes Er-
kenntnis erlässt. Dies bewirkt jedoch nicht, 
dass damit auch Begründungselemente 
des mit Beschwerde bekämpften Beschei-
des auch als Bestandteil der Begründung 
des Erkenntnisses des Verwaltungsgerich-
tes gelten können (vgl  VwGH  27. 1. 2017, 
Ra  2016/06/0054). (VwGH 22. 11. 2017, Ra 
2015/06/0055)

▪ Eingangszeitpunkt von elektroni-
schen Anbringen

Anbringen gelten, sofern die Behörde auch 
außerhalb ihrer Amtsstunden Empfangs-
geräte empfangsbereit hält, als noch am 
selben Tag eingebracht. Ausgenommen 
sind jene Fälle, in denen die Behörde ihre 
mangelnde Bereitschaft zur Entgegennah-
me elektronischer Anbringen außerhalb 
der Amtsstunden durch entsprechende Er-
klärungen mit der Wirkung zum Ausdruck 
bringt, dass elektronische Anbringen auch 
dann, wenn sie bereits in ihren elektroni-
schen Verfügungsbereich gelangt sind, erst 
zu einem späteren Zeitpunkt (mit Wiederbe-
ginn der Amtsstunden) als eingebracht (und 
eingelangt) gelten (vgl bspw VwGH vom  
23. Mai 2012, 2012/08/0102, VwGH vom 
22. April 2009, 2008/04/0089 sowie Hengst-
schläger/Leeb, AVG I2 [2014] Rz 36/1). 
(VwGH 16. 11. 2017, Ra 2017/07/0076)
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Wertsicherung
Monat Klein- VP I Ø VP II Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø VP Ø HVPI Baukostenindex Baukostenindex 
	 handels-	 1958	 1958	 1966	 1976	 1986	 1996	 2000	 2005	 2010	 2015	 2015	 für	Straßenbau	 für	Straßenbau	 	
	 index	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Basis:	2010=100)	 (Basis:	2015=100)

Nov 2017 5042,6 665,9 668,1 522,6 297,8 191,6 146,5 139,2 125,9 115,0 103,9 104,27 110,9 103,4 
(endgültig)             (vorläufig) (vorläufig)

Dez 2017 5062,0 668,5 670,6 524,6 298,9 192,3 147,1 139,8 126,4 115,5 104,3 104,94 111,1 103,5 
(vorläufig)             

Die oben verwendeten Abkürzungen bedeuten Folgendes:
Kleinhandels- 
index  = Kleinhandelsindex des österreichischen  
  Zentralamtes für Statistik,
  verkettet mit dem Verbraucherpreisindex II
VP I = Verbraucherpreisindex I (1958 = 100)
VP II  = Verbraucherpreisindex II (1958 = 100)
VP 1966  = Verbraucherpreisindex 1966 (1966 = 100)
VP 1976  = Verbraucherpreisindex 1976 (1976 = 100)

VP 1986  = Verbraucherpreisindex 1986 (1986 = 100)
VP 1996  = Verbraucherpreisindex 1996 (1996 = 100)
VP 2000  = Verbraucherpreisindex 2000 (2000 = 100)
VP 2005  = Verbraucherpreisindex 2005 (2005 = 100)
VP 2010  = Verbraucherpreisindex 2010 (2010 = 100)
VP 2015  = Verbraucherpreisindex 2015 (2015 = 100)
HVPI  = Österreichischer Harmonisierter 
  Verbraucherpreisindex 2015 = 100

VERWALTUNGSSTRAFRECHT

▪ Strafbare Handlung bei Bauausfüh-
rung ohne baubehördliche Bewilligung

Strafbar gemäß § 57 Abs 1 Z 2 OÖ BauO 1994 
sind die vom Bauherrn oder Bauführer ei-
nes bewilligungspflichtigen Bauvorhabens 
unter den dort näher aufgezählten Voraus-
setzungen durchgeführten Ausführungs-
handlungen (vgl dazu die zur insoweit ver-
gleichbaren Bestimmung des § 68 Abs 1 lit b 
der OÖ BauO 1976 ergangene Entscheidung 
vom 26. März 1996, 95/05/0055, mwN). Dies 
erfordert mit Blick auf die Anforderungen 
des § 44a VStG, dass im Spruch des Straf- 
erkenntnisses konkret umschrieben sein 
muss, welche Ausführungshandlungen dem 
Bauherrn oder Bauführer angelastet wer-
den. (VwGH 16. 10. 2017, Ra 2015/05/0052)

▪ Dauer der strafbaren Handlung bei 
Bauausführung ohne baubehördliche 
Bewilligung

Die Bauausführung ohne baubehördliche 
Bewilligung nach der OÖ BauO 1994 ist 

ein Zustandsdelikt. Das strafbare Verhal-
ten hört in dem Zeitpunkt auf, in dem die 
Bauführung abgeschlossen ist. Eine den 
Grundsätzen des § 44a VStG entsprechen-
de Umschreibung der Tat setzt daher in 
solchen Fällen voraus, dass der Zeitraum 
und (allenfalls) der Zeitpunkt der Beendi-
gung der Bauführung in einer jeden Zwei-
fel ausschließenden Weise dem Spruch des 
Bescheides entnommen werden kann (Ent-
scheidung  vom 17. Mai 1990, 89/06/0138, 
mwN, betreffend die Stmk BauO 1968, 
dessen Ausführungen auf die Rechtslage 
nach der OÖ BauO 1994 übertragbar sind). 
(VwGH 16. 10. 2017, Ra 2015/05/0052)

▪ Umfang der strafbaren Handlung bei 
Bauausführung ohne baubehördliche 
Bewilligung

Im Lichte des § 44a VStG ist es nicht erfor-
derlich, anzuführen, welche Arbeiten an 
welchem Tag durchgeführt worden sind, da 
bei einer unzulässigen Bauführung, die sich 
als Einheit darstellt und auch von einem 
einheitlichen Bauwillen getragen ist, von 

der Bestrafung alle bis zum Zeitpunkt der 
Fällung (Zustellung) des erstinstanzlichen 
Straferkenntnisses gesetzten Handlungen 
erfasst sind (sogenanntes fortgesetztes De-
likt). Daraus lässt sich aber nicht der Schluss 
ziehen, dass es nicht darauf ankommt, ob 
im Tatzeitraum überhaupt (noch) konkre-
te Baumaßnahmen durchgeführt worden 
sind (Entscheidung vom 26. März 1996, 
95/05/0055). Vielmehr erschöpft sich der 
Tatbestand des § 57 Abs 1 Z 2 OÖ BauO 
1994 in der Herstellung eines gesetzwidri-
gen Zustandes; aus dieser Bestimmung ist 
überdies nicht abzuleiten, dass ein Dauer-
delikt vorliegt, sodass auch die Aufrecht-
erhaltung des geschaffenen Zustandes 
strafbar wäre (Entscheidung vom 22. Juni 
1995, 93/06/0010). Aus den zuletzt zitierten 
Entscheidungen ergibt sich, dass die Verjäh-
rungsfrist vom Zeitpunkt des Abschlusses 
der dem Beschuldigten angelasteten bau-
lichen Maßnahmen zu laufen beginnt, mag 
der Bau auch noch nicht fertiggestellt sein. 
(VwGH 16. 10. 2017, Ra 2015/05/0052)
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